
Alle zwei Jahre vergibt die Stadt
Meißen einen Kunst- und Kultur-
preis. Die Ehrung geht an Künst-
lerinnen und Künstler, die auf
diesem Gebiet Außergewöhnli-
ches geleistet und sich um das
Ansehen der Stadt Meißen in be-
sonderer Weise verdient ge-
macht haben.
Dieses Jahr erhielten den Preis
Olaf Fieber, Andreas Ehret, Silvia
Klöde und Tina Hopperdietzel
von der Künstlergruppe „Weißer
Elefant“. 2012 wurde die Grup-
pe, damals noch mit Sabine
Wachs und Gudrun Gaube, ge-
gründet. Seither hat sie die zeit-
genössische Porzellankunst in
Meißen nicht nur auf unter-
schiedlichen Ebenen erheblich
geprägt, sondern auch im Stadt-
raum und im öffentlichen Be-
wusstsein immer präsenter ge-
macht.
Die Mitglieder waren zunächst
in der Porzellanmanufaktur tätig
gewesen, ehe sie gemeinsam
das Wagnis als freischaffende
Künstler eingingen.
„Auf der Basis des hier geschul-
ten Wissens und Könnens etwas
völlig anderes, Eigenes, zu er-
schaffen und dieses dann, nicht
als Konkurrenz, sondern als ganz
wunderbare Ergänzung in unse-
rer Stadt zu etablieren - dazu ge-
hören eine außergewöhnliche
Erfindungsgabe, Beharrlichkeit
und Begeisterung“, so Oberbür-
germeister Olaf Raschke bei der
Begrüßung zur feierlichen Preis-
verleihung am 8. Dezember.
In der anschließenden Laudatio
würdigte Kulturreferentin Sara
Engelmann die einzelnen Statio-
nen und Projekte des „Weißen
Elefanten“.
So fand 2013 in der Görnischen
Gasse 4 die erste Ausstellung
der Gruppe statt. Damals sind

die Künstler Vorreiter in der
noch unscheinbaren Gasse. Heu-
te findet sich in dem nunmehr
sanierten Haus das Porzellan-Ca-
fé „Weißer Elefant“. Viele weite-
re Ateliers und Galerien siedel-
ten sich hier an und auch Inves-
toren und Bauherren entdeck-
ten das Potential des Straßen-
zugs. Eine Dynamik, die im Zu-
sammenspiel mit anderen En-
thusiasten vor allem der treiben-
den Kraft der hier ansässigen
Künstler Olaf Fieber und An-
dreas Ehret zu verdanken war,
heißt es in der Laudatio.
2014 gründen die Mitglieder
den Verein zur Förderung der
zeitgenössischen Porzellankunst
und regelmäßige Jahresausstel-
lungen der Künstlergruppe fol-
gen – in neuer Besetzung und an
neuem Ort: Mit dem Torhaus als
erstem eigenen Domizil ist ein
kleines, aber feines und vor al-
lem symbolträchtig gelegenes
künstlerisches Forum gefunden,
das die Stadt damals mietfrei an
die Künstlergruppe verpachtet.
Vis a vis der Albrechtsburg - dem
Standort der ersten Meissener
Porzellan-Manufaktur - bietet
sich aufmerksamen Besuchern
seither ein aufregender, zeitge-
nössischer Kontrast zu dieser
großen Historie.
Mit der Burg als wichtigem Part-
ner ruft die Gruppe 2016 die ers-
te Porzellanbiennale ins Leben
und holt Porzellankünstlerinnen
und -künstler aus aller Welt nach
Meißen.
Doch auch das Interesse der
Gruppe „Weißer Elefant“ an der
Görnischen Gasse und dem Por-
zellanpfad, der Albrechtsburg,
Altstadt und Manufaktur mitei-
nander verbinden soll, bleibt un-
vermindert groß.
2018 entsteht „Der andere

Stadtplan“ – ein Wandbild aus
Porzellan von Olaf Fieber, 2020
wird der Pocket-Park einge-
weiht, ein Porzellanwohnzim-
mer in der Altstadt, das den
ganz verschiedenen Techniken
der Porzellankunst einen beson-
deren, einen öffentlichen Raum
gibt.
Nach dem Stillstand der Pande-
miezeit sind Mitglieder des
„Weißen Elefanten“ mit Lesun-
gen und Workshops beim Kul-
tursommer 2021 aktiv und zei-
gen seitdem gemeinsam mit
den anderen Künstlern der Gör-
nischen Gasse Flagge, indem sie
mit farbenfrohen Bannern auf
ihre Ateliers hinweisen. Auf neu
entstandenen Verweilinseln las-
sen sich unter anderem Kunst-
objekte aus Porzellan bewun-
dern. Laudatorin Sara Engel-
mann spricht an diesem Abend
von einem „kunstvollen Tram-
peln des „Weißen Elefanten“ in
der Görnischen (...) Mit Nach-
hall.“
Neben dem umfassenden Enga-
gement in der Stadt engagiert

sich die Künstlergruppe „Weißer
Elefant“ etwa auch bei der Un-
terstützung der Flutopfer im
Ahrtal.
Der von der Porzellanmanufak-
tur gestiftete Kunstpreis selbst
stammt in diesem Jahr erstmals
nicht von Jörg Danielczyk, son-
dern von dem jungen Künstler
Maximilian Hagstotz, der seit
2009 für das Haus MEISSEN tä-
tig ist. Sein natürlich weißer Po-
kal zeigt einen weißen Elefan-
ten, der dem Torhaus ent-
springt, erhoben auf einem So-
ckel sich auf den Weg macht,
schließlich fast zu fliegen
scheint.
Auch der Weg der Gruppe „Wei-
ßer Elefant“ ist noch lange nicht
zu Ende, betont Oberbürger-
meister Olaf Raschke. „Deshalb
verrate ich vielleicht nicht zu
viel, wenn ich sage, dass wir der
Künstlergruppe und ihrem
Schaffen im kommenden Herbst
2023 erneut eine, diesmal exklu-
sive, Ausstellung im Stadtmu-
seum widmen wollen.“

Förderer der zeitgenössischen
Porzellankunst in Meißen:
Kunstpreis 2022 geht an die Gruppe „Weißer Elefant“

Die Gruppe Weißer Elefant mit dem von Maximilian Hagstotz ge-
stalteten Pokal v.l.: Olaf Fieber, Andreas Ehret, Silvia Klöde, Tina
Hopperdietzel. Foto: Stadt Meißen
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Am Ratsweinberg nimmt der
neue Anbau C1 weiter Gestalt
an. Gemeinsam mit Schulleiterin
Heike Zimmer, Planer Dr. Knut
Hauswald und Bauleiter Michael
Werner überzeugte sich im No-
vember Bürgermeister Markus
Renner vom Fortgang der Arbei-
ten.
„Die Schüler am Campus an der
Kaendlerstraße werden seit Jah-
ren von Sanierungs-, Umbau-
und Ausbaumaßnahmen am
Schulkomplex begleitet“, so der
Bürgermeister. „Eine Herausfor-
derung, die sich jedoch immer
wieder lohnt, weil mit mehr
Platz auch neue Möglichkeiten
für zeitgemäßes Lehren und Ler-
nen entstehen.“
Rund 1000 Schülerinnen und
Schüler lernen im aktuellen
Schuljahr am Franziskaneum.
Um für sie die benötigten Kapa-
zitäten zu schaffen, wurde im
Frühjahr der Grundstein für das
dreigeschossige Gebäude C1 ge-
legt. Es schließt nordwestlich
parallel an den 2012 eröffneten
Verbinderbau Haus C an und soll
voraussichtlich im Juli 2023 fer-
tig sein.
Pünktlich vor dem Winter steht
der Rohbau. Derzeit werden
Dach und Fassade gedämmt. Pa-
rallel können Trockenbau und
Innenarbeiten wie der Einbau
von Rohren, Elektrik und Sanitär
beginnen. Bis zu den Weih-
nachtsferien sollen alle Wände
geschlossen und die Fenster fer-
tig verglast sein. Bei einigen
muss aufgrund von Liefer-

schwierigkeiten beim Glas zu-
nächst ein Provisorium her, um
den Bau gegen Witterung zu
schützen.
Ist sie erst einmal vollendet, bie-
tet die äußerlich eher zurückhal-
tend gestaltete Stahlbetonkon-
struktion mit Flachdach viel
Platz für einen erweiterten Men-
sabereich und individuell zuge-
schnittene Fachkabinette. Zwi-
schen Verbinder- und Neubau
entsteht eine lichtdurchflutete
Halle, die über eine Treppe er-
schlossen wird – als Raum für
freie Lern- und Arbeitsplätze.
Die neue Mensa im Erdgeschoss
mit zusätzlichen Ausgabekapazi-

täten lädt mit einer großzügigen
Terrasse künftig bei warmem
Wetter zum Aufenthalt im Frei-
en ein.
Im ersten Obergeschoss sind
zwei Fachräume für den Physik-
unterricht mit gemeinsamem
Vorbereitungsraum sowie zwei
Räume für Beratungslehrer und
die pädagogische Koordination
angeordnet. Das Fachkabinett
Chemie sowie zwei Biologieräu-
me samt gemeinsamem Vorbe-
reitungsraum finden im zweiten
Obergeschoss Platz. In den un-
teren Etagen sind zudem Sani-
tärraume für Schülerinnen und
Schüler und das Lehrpersonal

vorgesehen.
Rund 4,3 Millionen Euro sind für
den Neubau veranschlagt, da-
von 2,22 Millionen an Fördermit-
teln des Freistaates aus dem
Programm zur Verbesserung der
schulischen Infrastruktur. Die
Baumaßnahme wird mitfinan-
ziert mit Steuermitteln auf
Grundlage des vom Sächsischen
Landtag beschlossenen Haushal-
tes.
Mit der Planung für den Bau ist
der Meißner Architekt Dr. Knut
Hauswald betraut, die Rohbau-
arbeiten hat das Unternehmen
O.H.T. Hoch-und Tiefbau GmbH
aus Ostrau übernommen.

Zuletzt war am Franziskaneum
die Weinbergschule, das soge-
nannte Haus B, grundlegend sa-
niert worden. Dort entstanden
vor allem neue Klassenräume
sowie ein großzügiger Musik-
raum mit Galerie, der sich vom
Unter- bis ins Erdgeschoss auf
zwei Etagen erstreckt. Dort fin-
den derzeit letzte Außenarbei-
ten statt.
Auch die Weichen für ein weite-
res wichtiges Bauvorhaben am
Franziskaneum sind gestellt: Ak-
tuell läuft das Vergabeverfahren
für die neue Dreifeldsporthalle
am Ludwig-Richter-Berg.

Innenausbau kann starten
Der Neubau C1 bietet dem Franziskaneum bald noch mehr Platz

Lichtdurchflutete Fachkabinette dank bodentiefer Fenster.Außenansicht des Anbaus. Fotos: Stadt Meißen

Jeden ersten Dienstag im Monat
führt Oberbürgermeister Olaf
Raschke eine Bürgersprechstun-
de durch. Die Gespräche mit der
Bürgerschaft sind für ihn ein
enorm wichtiger Teil seiner
Amtsgeschäfte.

Bürgerinnen und Bürger können
im persönlichen Gespräch Anlie-
gen, Wünsche und Probleme
vorbringen.

Die nächste OB-Sprechstunde
findet am 3. Januar, von 15 bis
17 Uhr, im Rathaus, Markt 1,
statt. Interessierte Bürgerinnen
und Bürger melden sich bitte
unter der Rufnummer 03521-
467206 im Sekretariat des Ober-
bürgermeisters unter Nennung
ihres Themas an.

Oberbürgermeister
Olaf Raschke lädt
zur Sprechstunde

Foto: C. Hübschmann

Ob mit Skateboards, Inlinern
oder BMX-Rädern – auf dem
Skaterplatz am Akti sind Tag für
Tag viele Kinder und Jugendli-
che unterwegs, kein Wunder al-
so, dass der Asphalt hier ordent-
lich beansprucht wird.
Damit hier wieder alles besser
rollt, wurde der Belag instand-
gesetzt. Rund 15.000 Euro kos-
tete die Maßnahme und wurde
als eines der Vorhaben aus dem
Bürgerhaushalt der Stadt Mei-
ßen finanziert.
Ausgeführt hat die Arbeiten die
Firma Nitsche-Bau aus Diera
Zehren.
Anschließend werden die Meiß-
ner Stadtwerke in der Elbgasse
vorbereitende Tiefbauarbeiten
für die Erneuerung einer Gas-
hochdruckleitung ausführen, die
auch kleine Teile des Skaterplat-

zes betreffen.
Anfang kommenden Jahres
kann dann voraussichtlich der
Bus der DVB, der den Jugendli-

chen künftig als Treffpunkt und
Wetterschutz dienen soll auf
dem Gelände Einzug halten.

Skaterplatz wird auf Vordermann gebracht
Asphaltarbeiten am Akti

Der beliebte Skaterplatz an der Elbe bedurfte dringend einer Sa-
nierung. Foto: Stadt Meißen
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Nachdem die sanierte und um-
gebaute Questenberg-Grund-
schule bereits nach den Winter-
ferien 2022 die Schülerinnen
und Schüler wieder am „neuen
alten“ Standort willkommen hei-
ßen konnte und im Mai große
Eröffnung feierte, sind seit
Herbst auch im Außenbereich
die letzten Arbeiten beendet
und das Gelände abgenommen.
Mit seinem tollen Blick auf die
Stadt lockt das großzügige Areal
seitdem zu Sport und Spiel.
„Wie wichtig Freiräume und Be-
wegung für Kinder aber auch für
uns Erwachsene sind, haben wir
in den vergangenen Jahren
deutlich gemerkt“, so Oberbür-
germeister Olaf Raschke. „Ich
freue mich, dass hier für die
Schule trotz der anspruchsvollen
Hanglage eine großzügige Frei-
fläche mit vielseitigen Nutzungs-
möglichkeiten entstanden ist.“
Auf mehreren terrassenartigen
Ebenen sind Pausenhof, Sport-

freiflächen und weitere Flächen
für Hortnutzung, grünes Klas-
senzimmer und Schulgarten an-
geordnet.

„Die Kinder kommen ins Schwär-
men wenn es um die Freianlage
geht“, erzählt Schulleiterin Antje
Buschmann. „Sie fühlen sich wie

auf einem Rundflug über Mei-
ßen und würden am liebsten die
ganze Zeit hier verbringen.“
Ein Wunsch, der bei der richti-
gen Witterung sogar in Erfül-
lung gehen könnte: Ballsportan-
lage, Spielplatz und Schachfeld
laden die Schülerinnen und
Schüler zu körperlicher und geis-
tiger Bewegung ein. Zum Ausru-
hen gibt es ebenfalls genügend
Platz. Auch so manches som-
merliche Schulfest dürfte künf-
tig hier gefeiert werden. Nicht
zuletzt können die Klassen bei
schönem Wetter im Freien ler-
nen und arbeiten.
Für den Bau an dem Hanggelän-
de mussten bis zu 20m Höhen-
unterschied ausgeglichen wer-
den. Das bestehende kleine
Schulgelände wurde durch die
Umwidmung von Kleingärten
deutlich erweitert. Entstanden
ist ein zeitgemäßer Schulcam-
pus, der trotz der verschiedenen
Nutzungsebenen barrierearm ist

und sich in die Stadtlandschaft
gut einfügt.
Geplant haben die Anlagen die
Evergreen Landschaftsarchitek-
ten uhlig.seidler Partnerschafts-
gesellschaft mbB in einer Ar-
beitsgemeinschaft mit den
Schulhausplanern von der Rie-
gerArchitektur Partnerschaft
freier Architekten mbB.
Rund 3,5 Mio. Euro hat die Stadt
in die Außenanlagen investiert,
davon kamen rund 1,5 Mio. Euro
aus Fördermitteln.
Das Bauvorhaben an der Ques-
tenberg-Grundschule wurde ge-
fördert aus Mitteln des Europäi-
schen Fonds für regionale Ent-
wicklung EFRE und über die Pro-
gramme Schulhausbauförde-
rung, Städtebauförderung so-
wie Beschleunigung Grundschul-
betreuung. Diese Maßnahme
wurde mitfinanziert mit Steuer-
mitteln auf Grundlage des vom
Sächsischen Landtag beschlos-
senen Haushaltes.

„Wie ein Flug über Meißen“
Rundgang auf dem Außengelände der Questenberg-Grundschule

Spielen und
Entspannen
auf gleich
mehreren
Ebenen: das
Außengelän-
de am Ques-
tenberg
macht‘s mög-
lich.
Foto: Stadt Meißen

Die Tourist-Information ist erste
Anlaufstelle und wichtiger An-
sprechpartner rund um den Auf-
enthalt in Meißen.
„Die Ansprüche unserer Gäste
haben sich in den letzten Jahren
deutlich erhöht, sie sind viel digi-
taler und multimedialer unter-
wegs und immer auf der Suche
nach etwas Besonderem „, so
Tourist-Info Chefin Christina
Czach. „Für uns ist es wichtig,
dieser Entwicklung nicht hinter-
herzulaufen, sondern gezielt
Trends zu setzen, etwa im Hin-
blick auf die Ansprache der Gäs-
te und die Gästegewinnung, um
im Wettbewerb der Destinatio-
nen auch künftig hervorzuste-
chen.“
Wie sich zeigt eine Strategie, die
funktioniert. Bereits 2021 konn-
te die Tourist-Information mit
der Projektidee „ZOOMMEISSEN
– inszeniere Dich und die Stadt“
bei „Sachsen geht weiter“ über-
zeugen. Bei dem sächsischen In-
novationswettbewerb für Tou-
rismus ging der Hauptgewinn in
Höhe von 25.000 Euro nach Mei-
ßen. Das Projekt ZOOM will in
den sozialen Medien für Meißen
werben und gleichzeitig interak-
tiv durch die Stadt führen. „Die
Entwicklungen gehen voran und
wir sind optimistisch, dass der
Audioguide zum Saisonstart
2023 live gehen kann.“
Mit „MEISSEN POST it“ hat es

nun bereits das nächste Projekt
unter die Prämierten von „Sach-
sen geht weiter“ geschafft. Heu-
te wurden die Gewinner in Dres-
den ausgezeichnet. „Wir freuen
uns sehr über die erhaltene An-
erkennung und nicht zuletzt
über das Preisgeld von 10.000
Euro, ohne das eine Umsetzung
unserer Idee nicht möglich wä-
re“, so Christina Czach.

Urlaubsgrüße neu gedacht –
multimedial, humorvoll, au-
thentisch
Und darum geht es bei MEISSEN
POST it: Es ist die Neuinszenie-
rung der Postkarte. Gäste aber
auch Meißnerinnen und Meißner
werden zu Botschaftern, indem
sie an ihre Freunde, Familien
und Bekannte eine Einladung

nach Meißen versenden. Die
Postkarten dienen gleichzeitig
als Coupon etwa für eine Stadt-
führung oder eine 2 für 1 Über-
nachtung. Charmante Motive
und witzige Sprüche machen sie
zum echten Hingucker.
Die Reputation der Gäste spielt
heute mehr denn je eine wichti-
ge Rolle für das Buchungsver-
halten bei Reisen. „Erlebte Ein-
drücke und damit verbundene
Emotionen sind die beste Wer-
bung für unsere Stadt. Dieses
Vertrauen wollen wir ausbauen,
Gäste wie Einheimische mitrei-
ßen und für die Einzigartigkeit
Meißens sensibilisieren. Unsere
Botschaft soll nicht die hun-
dertste Email im Postfach sein,
sondern die Überraschung im
Briefkasten“, so die Leiterin der

TIM.
Über einen QR Code gelangen
Empfängerin oder Empfänger
auf einen kurzen Videoclip, der
die Karte zum Leben erweckt
und den man selbstverständlich
gern teilen darf. So wird analog
zu digital. Und gekoppelt mit
dem geplanten Audioguide digi-
tal zu analog.

Gespräche mit Touristikern
und Sponsoren geplant
Bis die Karten tatsächlich in Um-
lauf gehen und die ersten Gäste
und Einheimischen sich im Res-
taurant oder im Hotel über kos-
tenfreie MEISSEN POST und den
Versand derselben freuen dür-
fen, sind noch viele Gespräche
mit den Touristikern der Stadt
und möglichen Sponsoren nötig.

Post(s) aus Meißen
Tourist-Information beimWettbewerb „Sachsen geht weiter“ ausgezeichnet

Kreative Post aus Mei-
ßen – digital und ana-
log. Foto: Stadt Meißen

Für einen guten Zweck feierten
auch in diesem Jahr die Besu-
cherinnen und Besucher des
Sommerfestes der Stadt Meißen
und der Meißener Stadtwerke.
Die Einnahmen aus dem Geträn-
keverkauf gehen an den Meiß-
ner Hahnemannzentrum e. V.,
der sich neben der Pflege des
Erbes von Samuel Hahnemann
auch für Umweltbildung, Ge-
sundheit, Denkmalschutz und
ökologisches Bauen und weitere
Themen engagiert.
Gemeinsam konnten Oberbür-
germeister Olaf Raschke und
Henrik Stenzel von der Meiße-
ner Stadtwerke GmbH Ende No-
vember den Scheck in Höhe von
1.657,50 Euro an Sandra Alband
und Dr. Helge Landmann vom
Meißner Hahnemannzentrum
e.V. übergeben.

Spende für
Hahnemann-
zentrum e. V.

Freuen sich über die Unterstüt-
zung: Dr. Helge Landmann und
Sandra Alband vomMeißner
Hahnemannzentrum.

Foto: Stadt Meißen
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Nur noch wenige Tage bis Weih-
nachten - nun ist es höchste Zeit
die letzten Geschenke für seine
Lieben zu besorgen. Meißen-
Fans haben es dabei besonders
einfach. Denn die Tourist-Infor-
mation bietet tolle Ideen von
edel bis günstig, so dass für je-
den Geschmack und jedes Porte-
monnaie etwas dabei sein sollte.
Warum nicht mal ein unvergess-
liches Erlebnis verschenken?
Gutscheine für spannende und
unterhaltsame Stadtführungen
machen es möglich. Ob es nun
mit der Meißner Bademagd
durch die Gassen der Stadt geht,
sportlich mit dem Rad entlang
der schönsten Weingüter oder
gemütlich mit Glühwein durchs
winterliche Meißen - wer hier
dabei ist, will garantiert wieder-
kommen. Wer es exklusiv mag
und etwas ganz Besonderes ver-
schenken möchte, verschenkt ei-

nen Gutschein für die neue „Or-
gan & Crimes“-Tour. Eine Tour,
die mit fünf Konzerten an unter-
schiedlichen Orten in Meißens
Kirchenhäusern die Königin der
Instrumente in Szene setzt und
bei der man den Kantoren sogar
über die Schulter schauen darf –
gespickt mit schaurig schönen
Geschichten ein einzigartiges Er-
lebnis.
Doch auch viele tolle handfeste
Souvenirs können aus Meißen
auf den Gabentisch wandern. So
lässt sich ein leckeres Festmahl
herrlich mit einem Weinbergs-
kräuterlikör oder einem Wein-
bergspfirsich abrunden. Die süf-
figen Destillate mit einem Eti-
kett von Designer Olaf Fieber
stammen aus der Meissener
Spezialitätenbrennerei Prinz zur
Lippe und sind in drei Größen er-
hältlich.
Ein schmuddeliger Wintertag

wird mit einem praktischen Re-
genschirm mit Meißen-Motiven
gleich viel leichter erträglich.
Der handliche wie stabile Knirps
zeigt sommerliche Impressionen
von Elbe bis Burg.
Wer es edel mag, dem dürfte
der Punsch oder Weihnachtskaf-
fee aus den neuen Tassen von
Olaf Fieber und Tina Hopper-
dietzel besonders gut schme-
cken. Mit schmeichelhaften For-
men und individuellen Designs
von witzig bis zart, hat der oder
die Beschenkte ein echtes Uni-
kat der Meißner Künstlergruppe
Weißer Elefant im Schrank.
Modebewusste freuen sich über
Schmuck mit dem bekannten
Meißner Buchstabenstein der
Glasbläserin Henriette Preuß
aus Naustadt bei Meißen.
Und wer nicht nur sich selbst,
sondern auch seine Tanne die-
ses Jahr ganz besonders ver-

schönern möchte, dem gelingt
das sicher mit dem originalen
Weihnachtsbaumschmuck der
Porzellan-Manufaktur Meissen
mühelos.
Unternehmen, die ihren Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern
zum Fest ein einfallsreiches Dan-
keschön übermitteln möchten,

sind dagegen mit den Faber Cas-
tel Bleistiften und Notizblöcken
mit elegantem Meißen-Motiv
bestens beraten. Aber auch alle
anderen, die ihre Gedanken ger-
ne auf althergebrachte Weise
festhalten, dürften hieran ihre
Freude haben.

Geschenkideen aus Meißen
Präsente rund um die Porzellan- und Weinstadt passen perfekt unter den Baum

Unter anderem in der Tourist-Info erhältlich: Tolle Schmuckstücke
mit demMotiv des Meißner Buchstabendsteins. Foto: Stadt Meißen

Nebel dringt durch die dunklen
Gassen, schnelle Schritte hu-
schen übers Kopfsteinpflaster
und aus der nahen Kirche klingt
leise Orgelmusik… Meißen bie-
tet einfach die perfekte Szene-
rie für spannende Krimige-
schichten.
„Organ and Crimes ist nicht nur
eine „einfache“ Stadtführung,
sondern mit acht Stunden Dauer
eine unvergessliche Tagestour
vom frühen Nachmittag bis in

die Nachtstun-
den“, so Christi-
na Czach. „Unse-
re Gäste dürfen
sich dabei auf je-
de Menge tolle
Gänsehautmo-
mente freuen.“
Dafür sorgen
zum einen fünf
Konzerte der
besonderen Art.
An den jeweili-
gen Instrumen-
ten geben die
Maestri neben
mystischer Kir-
chenmusik oder
dem wohl be-
kanntesten Or-
gelwerk
von Bach, Tocca-
ta und Fuge in
d-Moll - auch
eher selten an
der Orgel ge-
hörte Stücke
zum Besten, bei

denen mysteriöse Hollywood-
klassiker vor dem inneren Auge
ablaufen.
Zum anderen präsentieren die
Stadtführerinnen der Tourist-In-
formation kenntnisreich und mit
viel Witz schaurig schöne Krimi-
nalgeschichten. Ungelöste Rät-
sel aus der Stadt- und Kirchen-
geschichte werden aus den Tie-
fen der Vergangenheit auftau-
chen. Was hat es mit dem stei-
nernen Kreuz vor dem Burgkel-

ler auf sich? Was geschah einst
auf den Frauenstufen? Wieso
galt der Marienaltar der Frauen-
kirche 90 Jahre lang als ver-
schollen?
Zu den Stationen zählen neben
Bennokirche und Porzellanma-
nufaktur die Frauenkirche, die
Afrakirche und der Dom. Thors-
ten Göbel und Karsten Voigt
werden die Gäste auf ihrem
Weg durch die Stadt begleiten.
Zwischendurch dürfen die musi-
kalisch und erzählerisch ge-
spannten Gemüter mit Kaffee
und Kuchen sowie typisch regio-
nalen Snacks und einer Kostpro-
be der berühmten Meißner Wei-
ne beruhigt werden.
Die „Organ and Crimes“ - Tour
ist am 12.05., 06.10. und 03.11.
2023 zu erleben, startet jeweils
14 Uhr vor dem Hauptportal der
St. Benno Kirche und dauert cir-
ca 8 Stunden.

Preis
Im Preis von 99 Euro pro Person
sind der Eintritt zu Dom und
weiteren Kirchen sowie zur Por-
zellanorgel in der Erlebniswelt
Meißen inbegriffen, ebenso wie
fünf Orgelkonzerte, zwei Wein-
proben, Kaffee und Kuchen, ein
Snack und ein kleines Erinne-
rungsstück.
Damit macht sich die exklusive
Tour hervorragend als besonde-
res Präsent unterm Weihnachts-
baum von Musik- und Krimifans.

Auf musikalischen-mysteriösen Spuren
Neue Tour „Organ and Crimes“ sorgt 2023 für

Gänsehautmomente

Freuen sich auf die schaurig-schöne Meißen Tour:
Kathrin Kretschmar von der Porzellanmanufaktur
Meißen, Kulturreferentin Sara Engelmann, Afra-
Kantor Karsten Voigt, Tourist-Info-Chefin Christi-
na Czach und Dokantor Thorsten Göbel.

Foto: Stadt Meißen

Ab sofort dürfen LKW, die län-
ger sind als 12 Meter nicht mehr
aus Richtung Stadt auf den Plos-
sen auffahren, sondern werden
auf die B101 umgeleitet. Der
Grund: Seit vielen Jahren sorgen
immer wieder „liegengebliebe-
ne“ Lastkraftwagen in der Haar-
nadelkurve der Wilsdruffer Stra-
ße für Stau und hohes Verkehrs-
aufkommen in der gesamten In-
nenstadt.
Stadtrat und Verwaltung hatten
sich deshalb in der Vergangen-
heit für eine Tonnagebegren-
zung auf dem Plossen einge-
setzt, um den Schwerlastverkehr
aus der Stadt herauszuhalten.
Auch Anwohnerinnen und An-
wohner forderten in einer Petiti-
on unter anderem eine solche
Begrenzung. Rechtlich ließ sich
diese jedoch nicht umsetzen.
Der Stadtrat beauftragte des-
halb die Verwaltung weitere
Möglichkeiten zu prüfen, um
den Durchgangsverkehr von
LKWs in der Stadt zumindest zu
reduzieren.
Mit der Längenbeschränkung

per verkehrsrechtlicher Anord-
nung war schließlich eine Kom-
promisslösung gefunden, die
auch vor der Aufsichtsbehörde
Bestand hatte.
Es folgten umfangreiche Pla-
nungen zur Aufstellung der Län-
genbeschränkungen mit dem
Landesamt für Straßenbau und
Verkehr (LASuV) als Baulastträ-
ger.
Bestellung, Lieferung, Bau der
Fundamente und die komplette
Beschilderung übernahm die Fir-
ma LVT Leit- und Verkehrstech-
nik GmbH aus Riesa.
Einige wichtige Versorgungs-
fahrzeuge für Anliegerinnen und
Anlieger auf dem Plossen wie
etwa Energielieferanten, Entsor-
gungs- und Reinigungsfahrzeu-
ge und öffentlicher Personen-
nahverkehr haben von der Stra-
ßenverkehrsbehörde eine Aus-
nahmegenehmigung zum Be-
fahren der Straße erhalten. Ist
dies noch nicht erfolgt, kann ei-
ne solche Genehmigung auch
noch beantragt werden.

Stadt verbannt lange Laster
offiziell von Auffahrt zum

Plossen

Szenen wie diese
sollen nun der Ver-
gangenheit angehö-
ren.

Foto: Stadt Meißen
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MSW – Wissenswertes
Das Erdgas-Wärme-Soforthilfegesetz (EWSG)
dient zur finanziellen Entlastung der Bürger.
Es beinhaltet unter anderem die Dezember-
Soforthilfe. Diese betrifft alle Gas- und Fern-
wärmekunden der MSW.

Kunden sollen direkt im Dezember davon pro-
fitieren. Die Heizkosten bekommen Sie daher
ganz automatisch gutgeschrieben. Mieter, die
eine Heizkostenabrechnung erhalten bekom-
men die Entlastung mit der Betriebskosten-
abrechnung Ihres Vermieters für das Abrech-
nungsjahr 2022.
Von Mieter, Hausbesitzer und Gewerbetrei-
bende, die Gas direkt von der MSW bezie-
hen und per Lastschriftverfahren zahlen,
werden wir am 28.12. keinen Abschlag
einziehen. Selbstzahler im Dezember bitte
nicht überweisen!

Ein genauer Ausgleich des Dezember-Ab-
schlags mit der von der Bundesregierung vor-
gegebenen Berechnungsformel findet auf
der Jahresabrechnung statt.
Wie die genaue Berechnung der Abschlags-
höhe für Dezember erfolgt und alle weiteren
Infos zum Soforthilfegesetz finden sie unter
www.stadtwerke-meissen.de

Zurzeit sehen einige Telefonbetrüger wieder ihre Chance
falsche Vertragsangebote anzubieten. Seien Sie bitte vorsichtig
und bewahren Sie Ruhe bei einem solchen Anruf. Wir möchten
Sie darauf aufmerksam machen, dass die MSW niemals Verträge
am Telefon mit Ihnen abschließen würde. Für einen ordent-
lichen Abschluss werden Ihnen von uns immer schriftliche
Angebote unterbreitet. Diese benötigen wir unterschrieben von
Ihnen zurück.
Achten Sie deshalb darauf, wenn Sie ein unseriöser Anruf mit
dem Ziel eines Vertragsabschlusses erreicht. Häufig fragen
Telefonbetrüger, welche sich als Mitarbeiter der MSW ausgeben,
nach Ihrer Zählernummer. Mit dieser möchten Sie angeblich
Kosten überprüfen und ein besseres Angebot erstellen. Bitte ge-
ben Sie keine persönlichen Daten wie Ihre Zählernummer am
Telefon weiter und unterbrechen Sie das Gespräch, wenn Sie
sich unsicher sind.

Rufen Sie uns gern unter 03521/4601-0 an, um sich in einem
solchen Fall abzusichern oder Ihre Daten prüfen zu lassen.

Vorsicht vor unseriösen
Vertragsangeboten am Telefon

Für gute Energie
zwischen uns Meißnern

Kundeninformation

Unser Kundenbüro auf der Karl-Niesner-Straße 1 öffnet wie folgt:

Freitag, der 23.12.2022 08:00 – 13:00 Uhr
Montag, der 26.12.2022 Feiertags geschlossen

Dienstag, der 27.12.2022 08:00 – 16:00 Uhr
Mittwoch, der 28.12.2022 Nur telefonisch

Donnerstag, der 29.12.2022 08:00 – 16:00 Uhr
Freitag, der 30.12.2022 08:00 – 13:00 Uhr

Während der Öffnungszeiten sind wir auch telefonisch unter
03521/ 4601-0 für Sie erreichbar. Ab dem 02.01.2023 sind wir wieder
wie gewohnt für Sie da! Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Geänderte Öffnungszeiten
zu Weihnachten

Für gute Energie

Was Sie zum Erdgas-Wärme-
Soforthilfegesetz wissen müssen…

stadtwerke-meissen.de

Die MSW wünschen Ihnen
ein schönes und besinnliches
Weihnachtsfest!
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Der Stadtrat hat in seiner Sit-
zung am 07.12.2022 folgende
Beschlüsse gefasst:

Einarbeitung der aktuellen
Steuerzahlen in den Haushalt
(Beschluss-Nr. 22/7/209)Die
Fraktion U.L.M./FDP/FB/CDU
beantragt die aktuellen Steu-
erzahlen und Gemeindeantei-
le in den Haushaltsplan in un-
tenstehender Form einzuar-
beiten.

2023: Umsatz- und Einkommen-
steuer + 3,7 % zur Mai-Schät-
zung, Allg. SZW - 1,96 %, Invest.
SZW - 1,96 %

2024: Umsatz- und Einkommen-
steuer + 2,75 % zur Mai-Schät-
zung, Allg. SZW - 1,25 %, Invest.
SZW - 1,25 %

2025: Umsatz- und Einkommen-
steuer + 2,76 % zur Mai-Schät-
zung, Allg. SZW - 1,25 %, Invest.
SZW - 1,25 %

2026: Umsatz- und Einkommen-
steuer + 3,5 % zur Mai-Schät-
zung, Allg. SZW - 1,75 %, Invest.
SZW - 1,75 %

2027: Umsatz- und Einkommen-
steuer + 3,4 % zur Mai-Schät-
zung, Allg. SZW - 1,6 %, Invest.
SZW - 1,6 %

Einwendungen zum Haus-
haltsentwurf 2023/2024 –
Nutzung des Objektes Wils-
druffer Straße 28 als Hospiz
(Beschluss-Nr. 22/7/210)

Die Einwendung zum Haushalt,
das städtische Grundstück der
ehem. Jugendherberge, Wilsd-
ruffer Straße, für die Nutzung
als Hospiz zu Verfügung zu stel-
len, wird abgelehnt.

Einwendungen zum Haus-
haltsentwurf 2023/24 - Ände-
rung der Abfallentsorgung im
Bereich der Altstadt (Be-
schluss-Nr. 22/7/211)

Die Einwendung zum Haushalt,

die Abfallentsorgung im Bereich
der Altstadt zu ändern, wird ab-
gelehnt.

Haushaltssatzung für den
Doppelhaushalt 2023/2024
mit dem Haushaltsplan als An-
lage, Finanzplanung mit dem
Investitionsprogramm 2022-
2027 (Beschluss-Nr. 22/7/197)

Der Stadtrat der Großen Kreis-
stadt Meißen beschließt die
Haushaltssatzung für den Dop-
pelhaushalt 2023/2024 in der als
Anlage beigefügten Fassung der
Satzung, sowie den als Anlage
beigefügten Haushaltsplan für
den Doppelhaushalt 2023/2024,
die Finanzplanung und den In-
vestitionsplan 2023 bis 2027.

Beschluss des gebietsbezoge-
nen integrierten Handlungs-
konzeptes (GIHK) als Grundla-
ge des Antrags zur Aufnahme
der Stadt Meißen mit dem Ge-
biet „Niederfähre/Vorbrücke“
in das Programm nachhaltige,
integrierte Stadtentwicklung
EFRE 2021 – 2027 (Beschluss-
Nr. 22/7/185)

Der Stadtrat der Großen Kreis-
stadt Meißen beschließt das ge-
bietsbezogene, integrierte
Handlungskonzept (GIHK) als
Grundlage des Antrags zur Auf-
nahme der Stadt Meißen mit
dem Gebiet „Niederfähre/Vor-
brücke“ in das Programm „EFRE
Nachhaltige, integrierte Stadt-
entwicklung“ in der Struktur-
fondsperiode 2021 – 2027 (s.
Anlage).

Zuschuss der Stadt Meißen an
den erforderlichen Kosten der
freien Träger von Kinderein-
richtungen sowie der Kinder-
tagespflege im Jahr 2023 (Be-
schluss-Nr. 22/7/200)

Der Stadtrat beschließt den Zu-
schuss an den erforderlichen
Kosten der freien Träger sowie
der Kindertagespflege zur Be-
treuung von Kindern in Kinder-
tageseinrichtungen und Kinder-

tagespflege gemäß den Anla-
gen.

Änderung der Satzung der
Stadt Meißen über die Erhe-
bung von Elternbeiträgen und
weiteren Entgelten für die
Betreuung von Kindern in Kin-
dertageseinrichtungen und in
der Kindertagespflege (be-
schluss-Nr. 22/7/199)

Der Stadtrat beschließt die Än-
derung der Satzung der Stadt
Meißen über die Erhebung von
Elternbeiträgen und weiteren
Entgelten für die Betreuung von
Kindern in Kindertageseinrich-
tungen und in der Kindertages-
pflege entsprechend der beige-
fügten Anlage.

Feststellung des Jahresab-
schlusses für das Haushalts-
jahr 2019 (Beschluss-Nr.
22/7/198)

Der Stadtrat der Großen Kreis-
stadt Meißen stellt den örtlich
geprüften und als Anlage beige-
fügten Jahresabschluss 2019
mit seinen Bestandteilen und
Anlagen fest. Der Jahresab-
schluss 2019 weist folgende Er-
gebnisse aus:
p Gesamtergebnis der Ergebnis-
rechnung 3.109.027,11 Euro

davon: ordentliches Ergebnis
2.620.142,57 Euro

Sonderergebnis
488.884,54 Euro

p Zuführung des Überschusses
aus dem ordentlichen Ergebnis
an die „Rücklage aus Überschüs-
sen des ordentlichen Ergebnis-
ses“ in Höhe von

2.620.142,57 Euro
aus dem Sonderergebnis an die
„Rücklage aus Überschüssen des
Sonderergebnisses“ in Höhe von

488.884,54 Euro
p Gesamtergebnis der Finanz-
rechnung - 3.314.188,87 Euro

davon: Zahlungsmittelsaldo aus
laufender Verwaltungstätigkeit

5.446.195,73 Euro
Zahlungsmittelsaldo aus Investi-
tionstätigkeit

6.438.937,24 Euro
Zahlungsmittelsaldo aus Finan-
zierungstätigkeit

2.321.447,36 Euro
p Saldo aus haushaltsunwirksa-
men Vorgängen

138.008,54 Euro
p Veränderung des Finanzmit-
telbestandes
um 3.176.180,33 Euro
auf 12.725.059,39 Euro
p Veränderung der Bilanzsum-
me um +11.228.325,90 Euro
auf 305.709.906,23 Euro

Beschluss über die Fortfüh-
rung des Optionszeitraumes
für die Nichteinführung Um-
satzbesteuerung der Stadt
Meißen nach § 2b UStG mit
dem Jahressteuergesetz 2022
bis zum 31.12.2024 (Be-
schluss-Nr. 22/7/207)

Der Stadtrat der Großen Kreis-
stadt Meißen beschließt die
Fortführung des Optionszeitrau-
mes für die Nichteinführung der
Umsatzbesteuerung nach § 2b
UStG bis zum 31.12.2024.

Triebischtal-Oberschule - Ge-
nehmigung einer außerplan-
mäßigen Ausgabe (beschluss-
Nr. 22/7/177)

Der Stadtrat der Großen Kreis-
stadt Meißen beschließt eine
überplanmäßige Ausgabe für
das Jahr 2022 in Höhe von
881.520,00 Euro für die Maß-
nahme Sanierung Dach und Fas-
sade der Triebischtal-Oberschu-
le auf der Buchungsstelle
1.51.01.01/099051/H0000100.
Die Deckung erfolgt über Ein-
nahmen in Höhe von
881.520,00 Euro auf der Bu-
chungsstelle
21.51.01.01/210149/H0000100.

Genehmigung einer außer-
planmäßigen Verpflichtungs-
ermächtigung für die Baumaß-
nahme „S82 Erneuerung
Dresdner Straße“ - Teilmaß-
nahme Straßenbeleuchtung
(Beschluss-Nr. 22/7/202)

Der Stadtrat der Großen Kreis-

stadt Meißen beschließt eine au-
ßerplanmäßige Verpflichtungs-
ermächtigung in Höhe von
106.904,52 Euro auf der Bu-
chungsstelle 51.11.00.09 /
099052 / S1060032 für die Ver-
gabe der Bauleistungen der
Maßnahme S82 Erneuerung
Dresdner Straße (Brauhausstra-
ße bis Zaschendorfer Straße) –
Teilmaßnahme Straßenbeleuch-
tung. Die Deckung ist im Folge-
jahr auf derselben Buchungs-
stelle vorhanden.

S 82 Fahrbahnerneuerung in
Meißen - Coswig 3. BA
Dresdner Straße von Zaschen-
dorfer Straße bis Brauhaus-
straße Vergabe der Bauleis-
tungen - Stadtanteil Gehwege
und öffentliche Beleuchtung
(Beschluss-Nr. 22/7/195)

Der Stadtrat der Großen Kreis-
stadt Meißen beschließt, die Fir-
ma STRABAG AG Direktion Sach-
sen/Thüringen Bereich Ostsach-
sen im Zuge der Gemeinschafts-
maßnahme S 82 FBE (Fahrbahn-
erneuerung) in Meißen - Coswig
3. BA Dresdner Straße von Za-
schendorfer Straße bis Brau-
hausstraße mit der Ausführung
der Bauleistung für Los 4 - Be-
leuchtung mit Kosten in Höhe
von 106.904,52 Euro zu beauf-
tragen. Die Vergabe der Leistun-
gen öffentliche Beleuchtung er-
folgt vorbehaltlich der finanziel-
len Sicherstellung durch Be-
schluss zu einer außerplanmäßi-
gen Verpflichtungsermächti-
gung im Produkt
51.11.00.09/099052/S1060032
im Stadtrat am 07.12.2022.

Einstellung Leiterin für Hort
der Afra-Grundschule (Be-
schluss-Nr. 22/7/180)

Der Stadtrat beschließt, Frau
Claudia Grünelt als Leiterin des
Hortes der Afra-Grundschule in
der Entgeltgruppe S 18 ab
16.01.2023 einzustellen.

Beschlüsse der 33. Sitzung des Stadtrates vom 07.12.2022

Der Verwaltungsausschuss hat
in seiner Sitzung vom
23.11.2022 folgende Beschlüsse
gefasst:

Kalkbergschule – Genehmi-
gung einer überplanmäßigen
Ausgabe (Beschluss-Nr.

22/7/178)

Der Verwaltungsausschuss der
Großen Kreisstadt Meißen be-
schließt eine überplanmäßige
Ausgabe für das Jahr 2022 in
Höhe von 50.186,73 € für die
Maßnahme Herrichten der

Sport- und Außenanlagen der
Kalkbergschule auf der Bu-
chungsstelle
22.15.01.01/099051/H0000104.
Die Deckung erfolgt über Ein-
nahmen in Höhe von 50.186,73
Euro auf der Buchungsstelle
22.15.01.01/210149/H0000104

Annahme und Vermittlung
von Sach- und Geldspenden,
Schenkungen und ähnlichen
Zuwendungen gemäß § 73
Abs. 5 der Sächsischen Ge-
meindeordnung, Zeitraum
15.09. bis 23.11.2022 (Be-
schluss-Nr. 22/7/191)

Der Verwaltungsausschuss be-
schließt die Annahme von Sach-
und Geldspenden, Schenkun-
gen und ähnlichen Zuwendun-
gen entsprechend der Sammel-
liste für den Zeitraum 15.09. bis
23.11.2022 (Anlage 1).

Beschlüsse der 26. Sitzung des Verwaltungsausschusses vom 23.11.2022
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Zeit, Ort und Tagesordnung der öffentlichen Sitzungen des Stadtrates und seiner Ausschüsse werden in
den Schaukästen am Rathaus der Stadt Meißen, Markt 1, Außenfront Burgstraße sowie vor der Johan-
nesschule, Dresdner Straße 21, linkes Grundstücksteil für die Dauer von mindestens sieben Tagen orts-
üblich bekanntgegeben. Die Dokumente zu den Sitzungen finden Sie auf der Internetseite der Stadt
Meißen http://www.stadt-meissen.de unter der Rubrik Stadtrat/Ratsinformationssystem. Sie können die
Sitzungen im öffentlichen Livestream unter https://www.stadt-meissen.de/11148.html mitverfolgen.

Terminkalender der öffentlichen Sitzungen des
Stadtrates und seiner Ausschüsse im

Januar/Februar 2023

Termin Beginn Gremium Sitzungsort

16.01. 17 Uhr Sozial- und Kulturausschuss Rathaus, Markt 1, Großer Ratssitzungssaal

17.01. 17 Uhr Stadtentwicklungsausschuss Rathaus, Markt 1, Großer Ratssitzungssaal

18.01. 17 Uhr Verwaltungsausschuss Rathaus, Markt 1, Großer Ratssitzungssaal

01.02. 17 Uhr Stadtrat Rathaus, Markt 1, Großer Ratssitzungssaal

Der Sozial- und Kulturausschuss
hat in seiner Sitzung am
21.11.2022 folgende Beschlüsse
gefasst:

Änderung der Übernahme des
Eigenanteils der Stadt Mei-
ßen zur Finanzierung von
Ganztagsangeboten an Schu-
len in städtischer Träger-
schaft (Beschluss-Nr.

22/7/183)
Der Sozial- und Kulturausschuss
bewilligt eine finanzielle Zuwen-
dung in Höhe von 500,00 Euro/
Jahr als Aufwandspauschale an
die Schulfördervereine der Schu-
len in städtischer Trägerschaft,
sofern diese das Antrags,- Bewil-
ligungs- und Abrechnungsver-
fahren der GTA-Angebote über-
nehmen.

Beschlüsse der 25. Sitzung des
Sozial- und Kulturausschusses

vom 17.10.2022

Der Stadtentwicklungsausschuss
hat in seiner Sitzung am
22.11.2022 folgende Beschlüsse
gefasst:

Beschluss des gebietsbezoge-
nen integrierten Handlungs-
konzeptes (GIHK) als Grundla-
ge des Antrags zur Aufnahme
der Stadt Meißen mit dem Ge-
biet „Niederfähre/Vorbrücke“
in das Programm nachhaltige,
integrierte Stadtentwicklung
EFRE 2021 – 2027 (Beschluss-
Nr. 22/7/185)
Der Stadtrat der Großen Kreis-
stadt Meißen beschließt das ge-
bietsbezogene, integrierte
Handlungskonzept (GIHK) als
Grundlage des Antrags zur Auf-
nahme der Stadt Meißen mit
dem Gebiet „Niederfähre/Vor-
brücke“ in das Programm „EFRE
Nachhaltige, integrierte Stadt-
entwicklung“ in der Struktur-
fondsperiode 2021 – 2027 (s.
Anlage)

Machbarkeitsstudie zur Erhö-
hung der Erlebbarkeit der Kul-
turlandschaft in der Gemein-
de Käbschütztal, OT Nieder-
jahna und Meißen (Beschluss-
Nr. 22/7/192)
1. Der Stadtentwicklungsaus-
schuss der Großen Kreisstadt
Meißen beschließt, dass sich die
Stadt Meißen gemeinsam mit
der Gemeinde Käbschütztal OT
Niederjahna um Fördermittel

aus dem Programm FR-Regio
zur Durchführung einer Mach-
barkeitsstudie zur Erhöhung der
Erlebbarkeit der Kulturland-
schaft in der Gemeinde Käb-
schütztal, OT Niederjahna und
Meißen bewirbt.
2. Der Oberbürgermeister wird
ermächtigt, die dafür notwendi-
ge Vereinbarung über die ge-
meinsame Durchführung der
Maßnahme mit Käbschütztal
auszufertigen.

Zustands- und Machbarkeits-
analyse zur Verbesserung der
radtouristischen Infrastruktur
zwischen der Großen Kreis-
stadt Meißen und der Gemein-
de Klipphausen (Beschluss-Nr.
22/7/193)
1. Der Stadtentwicklungsaus-
schuss der Großen Kreisstadt
Meißen beschließt, dass sich die
Stadt Meißen gemeinsam mit
der Gemeinde Klipphausen um
Fördermittel aus dem Pro-
gramm FR-Regio zur Durchfüh-
rung einer Zustands- und Mach-
barkeitsstudie zur Verbesserung
der radtouristischen Infrastruk-
tur zwischen der Großen Kreis-
stadt Meißen und der Gemeinde
Klipphausen bewirbt.
2. Der Oberbürgermeister wird
ermächtigt, die dafür notwendi-
ge Vereinbarung über die ge-
meinsame Durchführung der
Maßnahme mit Klipphausen aus-
zufertigen.

Beschlüsse des 17. Stadt-
entwicklungsausschusses vom

22.11.2022

Der Zeitraum der öffentlichen
Auslegung wird verlängert bis
zum 30.12.2022. Die weiteren
Regelungen bleiben unverän-
dert. Aufgrund der Verlänge-
rung des Zeitraums wird die
nachfolgende Bekanntmachung
erneut veröffentlicht.

Die Große Kreisstadt Meißen
stellt im Plangebiet „Am Jüden-
berg“ eine Ergänzungssatzung
gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 3 Bauge-
setzbuch (BauGB) auf.
Der Entwurf der Ergänzungssat-
zung „Am Jüdenberg“ mit der
Begründung liegt im Zeitraum
vom

21.11.2022 bis einschließlich
30.12.2022
öffentlich aus.
Entsprechend § 3 Abs. 1 des Ge-

setzes zur Sicherstellung ord-
nungsgemäßer Planungs- und
Genehmigungsverfahren wäh-
rend der COVID-19 Pandemie
(Planungssicherstellungsgesetz
– PlanSiG) wird die Auslegung
durch eine Veröffentlichung im
Internet ersetzt.
Der Inhalt dieser Bekanntma-
chung und die Planunterlagen
sind gemäß § 4 a Abs. 4 Satz 1
BauGB im oben genannten Zeit-
raum im Internet unter https://
www.bauleitplanung.sach-
sen.de/ einsehbar.
Gemäß § 3 Abs. 2 PlanSiG wird
ein zusätzliches Informationsan-
gebot ermöglicht. In diesem Sin-
ne besteht die Möglichkeit, die
Planunterlagen im Baudezernat
der Stadtverwaltung Meißen
(Leipziger Straße 10, 01662 Mei-
ßen, Erdgeschoss Foyer rechts)

einzusehen.
Damit der Infektionsschutz ge-
währleistet wird, ist vor dem
persönlichen Kontakt immer ei-
ne Terminvereinbarung per Te-
lefon (03521/467-181) oder E-
Mail (stadtentwicklung@stadt-
meissen.de) erforderlich.
Während der Auslegungsfrist
können zu diesem Entwurf von
jedermann Anregungen schrift-
lich (Stadt Meißen, Amt für
Stadtplanung und -entwicklung,
Markt 1, 01662 Meißen) oder
per Mail an stadtentwick-
lung@stadt-meissen.de vorge-
bracht werden. Die Abgabe von
Erklärungen zur Niederschrift ist
gemäß § 4 Abs. 1 PlanSiG ausge-
schlossen.
Werden Stellungnahmen nicht
während der Auslegungsfrist ab-
gegeben, können diese bei der
Beschlussfassung über den Be-
bauungsplan unberücksichtigt
bleiben, sofern die Gemeinde
deren Inhalt nicht kannte und
nicht hätte kennen müssen und
deren Inhalt für die Rechtmäßig-
keit des Bebauungsplanes nicht
von Bedeutung ist. Ein Antrag
nach § 47 der Verwaltungsge-
richtsordnung (VwGO) ist unzu-
lässig, soweit mit ihm Einwen-
dungen geltend gemacht wer-
den, die vom Antragsteller im
Rahmen der Auslegung nicht
oder verspätet geltend gemacht
wurden, aber hätten geltend ge-
macht werden können.

Meißen, den 22. 11. 2022

Olaf Raschke
Oberbürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung
Ergänzungssatzung „Am Jüdenberg“

Verlängerung des Zeitraums der öffentlichen
Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 i.V.m. § 4a Abs. 3

Baugesetzbuch (BauGB)

Anlage: Planausschnitt zum Entwurf der Ergänzungssatzung „Am
Jüdenberg“

Ob Besorgungsgang für die
Oma oder Windelkauf für das
Baby – vom 21. Dezember 2022
bis einschließlich 1. Januar 2023
muss man sich bei Erledigungen
in der Meißner Innenstadt keine
Sorgen um die Parkzeit machen.
Rund um die Feiertage ist es er-
laubt, sein Fahrzeug auf den
städtischen Parkplätzen gebüh-
renfrei abzustellen. In dieser
Zeit verteilt der Ordnungsdienst

hier keine „Knöllchen“. Alle an-
deren Parkvergehen werden ge-
ahndet.
Zum 2. Januar gehen die Auto-
maten dann wieder normal in
Betrieb.
Für Parkplätze in privater Be-
wirtschaftung – wie z.B. rund
um das ehemalige Sägewerk
zwischen der Leipziger Straße
und der Hochuferstraße – gilt
diese Regelung nicht.

Freies Parken zum
Jahreswechsel
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Aufgrund des § 4 der Gemeinde-
ordnung für den Freistaat Sach-
sen (SächsGemO) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 9.
März 2018 (SächsGVBl. S. 62)
und der §§ 2 und 9 des Sächsi-
schen Kommunalabgabegeset-
zes (SächsKAG) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 9.
März 2018 (SächsGVBl. S. 116)
sowie des § 15 des Gesetzes zur
Förderung von Kindern in Tages-
einrichtungen im Freistaat Sach-
sen (SächsKitaG) in der Fassung
der Bekanntmachung vom
15.05.2009 (SächsGVBl. S 225),
geändert durch Artikel 7 des
Haushaltsbegleitgesetzes vom
29.04.2015 (SächsGVBl. S. 349),
zuletzt geändert durch Artikel
13 des Haushaltsbegleitgeset-
zes vom 21. Mai 2021
(SächsGVBl. S. 578) hat der
Stadtrat der Stadt Meißen in sei-
ner Sitzung am 07. Dezember
2022 folgende Satzung be-
schlossen.

§ 1
Geltungsbereich

(1) Diese Satzung gilt für alle
Personensorgeberechtigte, de-
ren Kinder in einer Kindertages-
einrichtung in Trägerschaft der
Stadt Meißen im Sinne des § 1
Abs. 2 - 4 SächsKitaG oder in ei-
ner Kindertagespflegestelle in
der Stadt Meißen betreut wer-
den.
(2) Für Personensorgeberech-
tigte, deren Kinder in Kinderta-
geseinrichtungen in freier Trä-
gerschaft in der Stadt Meißen
betreut werden, gilt § 4 Abs. 1
bis 12 der Satzung in Verbin-
dung mit der Anlage zu § 4 a) bis
c) der Satzung.

§ 2
Pflicht zur Zahlung des El-
ternbeitrages und weiterer

Entgelte

(1) Für die Betreuung von Kin-
dern in Kindertageseinrichtun-
gen in Trägerschaft der Stadt
Meißen erhebt die Stadt Meißen
Elternbeiträge und weitere Ent-
gelte.
(2) Für die Betreuung von Kin-
dern in Kindertagespflegestel-
len erhebt die Stadt Meißen El-
ternbeiträge.
(3) Elternbeiträge sind jeden
Monat zu entrichten, für den
das Kind der zugrundeliegenden
vertraglichen Vereinbarung in
die Kindertageseinrichtung oder
einer Kindertagespflegestelle
aufgenommen ist.
(4) Die Pflicht zur Zahlung der

Elternbeiträge entsteht bei der
Aufnahme eines Kindes in eine
Kindertageseinrichtung oder
Kindertagespflegestelle mit
dem Beginn des Monats, in dem
das Kind in die Einrichtung oder
Kindertagespflegestelle aufge-
nommen wird. Erfolgt die Auf-
nahme des Kindes ab dem 15.
des Monats, wird der hälftige El-
ternbeitrag erhoben.
(5) Die Zahlungspflicht der El-
ternbeiträge endet mit Ablauf
des Monats, in dem das Kind
letztmalig die Kindertagesein-
richtung oder Kindertagespfle-
gestelle besucht bzw. zum Ende
der Kündigungsfrist.
(6) Elternbeiträge sind wäh-
rend des gesamten Jahres auch
für die Ferienzeit, bei Urlaub
oder Krankheit bzw. Kur des Kin-
des, bei vorübergehender
Schließung der Kindertagesein-
richtung oder einer Kindertages-
pflegestelle, bei Schulwechsel
und bis zur Wirksamkeit einer
Kündigung des Betreuungsver-
trages zu zahlen. In Härtefällen
(Nachweis anderer Kosten) kann
bei der Mindestabwesenheit des
Kindes über 5 Wochen der El-
ternbeitrag auf Antrag ausge-
setzt werden. Darüber hinaus
kann im Einzelfall über die Aus-
setzung der Elternbeiträge ent-
schieden werden. In beiden Fäl-
len hat der Antrag schriftlich
oder zur Niederschrift zu erfol-
gen.

§ 3
Beitragsschuldner

Schuldner des Elternbeitrages
und der weiteren Entgelte ist/
sind der/die Personensorgebe-
rechtigte/n des Kindes. Bei einer
Mehrheit von Personensorgebe-
rechtigten haften diese als Ge-
samtschuldner.

§ 4
Höhe der Elternbeiträge

(1) Die Stadt Meißen ermittelt
jährlich bis zum 30. Juni des Fol-
gejahres die durchschnittlichen
Personal- und Sachkosten nach §
14 SächsKitaG. Die daraus resul-
tierenden Personal- und Sach-
kosten eines Betreuungsplatzes
nach Einrichtungsart, ohne Auf-
wendungen für Abschreibun-
gen, Zinsen und Mieten, bilden
die Bemessungsgrundlage für
die Höhe der Elternbeiträge.
(2) Die Höhe der zu entrichten-
den Elternbeiträge je Einrich-
tungsart und Betreuungszeit
werden in der Anlage dieser Sat-
zung festgesetzt. Sie werden im

Anschluss an die Bekanntma-
chung der jährlichen Betriebs-
kosten nach § 14 Abs. 2 SächsKi-
taG im Amtsblatt der Stadt Mei-
ßen veröffentlicht.
(3) Der ungekürzte Elternbei-
trag für ein Kind beträgt:
1. bei der Betreuung als Krip-
penkind gemäß § 1 Abs. 2 Sächs-
KitaG für die Betreuungszeit von
täglich 9 Stunden 20,951 Pro-
zent der zuletzt bekanntge-
machten durchschnittlichen Per-
sonal- und Sachkosten pro Platz,
2. bei der Betreuung als Kinder-
gartenkind gemäß § 1 Abs. 3
SächsKitaG für die Betreuungs-
zeit von täglich 9 Stunden
29,928 Prozent der zuletzt be-
kanntgemachten durchschnittli-
chen Personal- und Sachkosten
pro Platz,
3. bei der Betreuung als Hort-
kind gemäß § 1 Abs. 4 SächsKi-
taG für die Betreuungszeit von
täglich 6 Stunden 30 Prozent
der zuletzt bekanntgemachten
durchschnittlichen Personal-
und Sachkosten pro Platz.
4. Bei der Kindertagespflege ge-
mäß § 3 Abs. 3 SächsKitaG wird
ein Elternbeitrag erhoben für
Kinder

- bis zum 3. Lebensjahr nach
Ziffer 1 und
- ab Vollendung des 3. Lebens-
jahres nach Ziffer 2

(4) Werden mehrere Kinder ei-
ner Familie in einer Kindertages-
einrichtung, in der Kindertages-
pflege oder im Hort der Kalk-
bergschule betreut, so ermäßigt
sich der Elternbeitrag. Die Ermä-
ßigungsbeträge richten sich
nach der „Richtlinie des Land-
kreises Meißen zur Verfahrens-
weise bei der Zahlung der Ab-
senkungsbeträge (Geschwister-
und Alleinerziehendenermäßi-
gung) gemäß § 15 SächsKitaG“
in der jeweils gültigen Fassung.
Die ermäßigten Elternbeiträge
ergeben sich aus der Anlage.
(5) Die Beitragsschuldner im
Sinne des § 3 sind verpflichtet,
dem Träger oder der Leitung
der Kindertageseinrichtung oder
der Stadt Meißen im Fall der Be-
treuung in einer Kindertages-
pflegestelle unverzüglich jede
Änderung im Sinne der Absätze
3 bis 10 anzuzeigen. Die Anzeige
nach Satz 1 hat schriftlich oder
durch Erklärung zur Nieder-
schrift zu erfolgen.
(6) Im Falle des Wechsels der
Betreuungsart innerhalb der
kommunalen Einrichtungen, der
nicht zum Monatsersten erfolgt,
wird der Elternbeitrag für die
überwiegende Betreuungsart
erhoben.

(7) Ein Wechsel der Betreu-
ungszeit ist maximal einmal mo-
natlich bis zum 15. für den Fol-
gemonat möglich.

§ 5
Weitere Entgelte (abweichen-

de Betreuung)

(1) Bei dreimaligem Über-
schreiten der vertraglich verein-
barten Betreuungszeit, ist der
Betreuungsvertrag auf die
nächst höhere Betreuungszeit
anzupassen.
(2) Für Hortkinder kann an un-
terrichtsfreien Tagen eine kos-
tenfreie Mehrbetreuung über
die vereinbarte Betreuungszeit
hinaus in Anspruch genommen
werden. Spätestens vier Wo-
chen vor Ferienbeginn ist die
Einrichtung über die voraus-
sichtliche Betreuungszeit in den
Ferien zu informieren.
(3) Für Kinder, die nach Ablauf
der Öffnungszeit der Kinderta-
geseinrichtung noch nicht ab-
geholt worden sind, wird für je-
de angefangene Stunde ein wei-
teres Entgelt erhoben.

§ 6
Gastkinder

(1) Kinder können in Ausnah-
mefällen für eine tageweise Be-
treuung einen Gastplatz in Kin-
dertageseinrichtungen in An-
spruch nehmen, wenn in der Ein-
richtung freie Plätzen bestehen
und dadurch kein zusätzlicher
Personalbedarf im Sinne von §
12 Abs. 2 SächsKitaG entsteht.
(2) Gastkinder werden auf
Grundlage einer vertraglichen
Vereinbarung zwischen den Per-
sonensorgeberechtigten und
der Stadt Meißen betreut.

§ 7
Festsetzung und Fälligkeit
des Elternbeitrages und wei-

terer Entgelte

(1) Die Höhe des Elternbeitra-
ges gemäß § 4 Abs. 3 und weite-
rer Entgelte gemäß § 5 Abs. 3
wird durch Bescheid festge-
setzt.
(2) Der Elternbeitrag für Kinder
in Kindertageseinrichtungen in
Trägerschaft der Stadt Meißen
oder einer Kindertagespflegstel-
le ist jeweils am 3. Werktag ei-
nes Monats für den laufenden
Monat fällig.
(3) Das weitere Entgelt gemäß
§ 5 Abs. 3 wird am Ende eines
Monats für den abgelaufenen
Monat fällig, frühestens jedoch

14 Tage nach Bekanntgabe des
Kostenbescheides.

§ 8
Betreuungsvertrag

Der Besuch einer Kindertages-
einrichtung oder einer Kinderta-
gespflegestelle bedarf im Vor-
feld des Abschlusses eines Be-
treuungsvertrages.

§ 9
Änderungen auf Grund von
Ausnahmesituationen durch

höhere Gewalt

Bei Eintreten von unvorherseh-
baren Ausnahmesituationen
kann von den Regelungen im § 2
Abs. 3, § 4 Abs. 14 sowie § 7 Abs.
2 wie folgt abgewichen werden:

- ein Ruhen des Betreuungsver-
trages für einen festgelegten
Zeitraum ist ohne Verlust des
Anspruchs auf den bestehenden
Betreuungsvertrag möglich
- ein kurzfristiger Wechsel der
Betreuungszeiten ohne Frist-
wahrung ist möglich
- die Fälligkeit der Elternbeiträ-
ge kann ausgesetzt werden, der
Einzug erfolgt Einzelfall abhän-
gig nach individueller Personal-
kontenprüfung
- die Erstattungen und Verrech-
nungen der Elternbeiträge erfol-
gen quartalsweise jeweils ein-
malig zum Quartalsende
- die Abrechnung der Elternbei-
träge gegenüber den Eltern er-
folgt nach Landesvorgaben
- zusätzlich gilt eine angepasste
Kündigungsfrist, die im Einzelfall
abzuwägen ist

§ 10
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am
01.01.2023 in Kraft. Gleichzeitig
tritt die Satzung der Stadt Mei-
ßen über die Erhebung von El-
ternbeiträgen und weiteren Ent-
gelten für die Betreuung von
Kindern in Kindertageseinrich-
tungen und in Kindertagespfle-
ge vom 01.09.2022 außer Kraft.

Meißen, 8.12.2022

Olaf Raschke Meißen,
Oberbürgermeister

Satzung der Stadt Meißen
über die Erhebung von Elternbeiträgen und weiteren Entgelten für die Betreuung

von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege
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Sehr geehrte Tierhalterinnen
und Tierhalter,

bitte beachten Sie, dass Sie als
Tierhalterin oder Tierhalter von
Pferden, Rindern, Schweinen,
Schafen, Ziegen, Geflügel, Fi-
schen und Bienen zur Meldung
und Beitragszahlung bei der
Sächsischen Tierseuchenkasse
gesetzlich verpflichtet sind.
Die fristgerechte Meldung und
Beitragszahlung für Ihren Tier-
bestand ist Voraussetzung für:
- eine Entschädigungszahlung
von der Sächsischen Tierseu-
chenkasse im Tierseuchenfall,
- die Beteiligung der Sächsi-

schen Tierseuchenkasse an
den Kosten für die Tierkörper-
beseitigung,
- die Gewährung von Beihilfe
und Leistungen durch die Säch-
sische Tierseuchenkasse.

Der Sächsischen Tierseuchenkas-
se bereits bekannte Tierhalterin-
nen und Tierhalter erhalten En-
de Dezember 2022 einen Melde-
bogen per Post. Sollte dieser bis
Mitte Januar 2023 nicht bei Ih-
nen eingegangen sein, melden
Sie sich bitte bei der Sächsischen
Tierseuchenkasse um Ihren Tier-
bestand anzugeben.
Tierhalterinnen und Tierhalter,

welche ihre E-Mail-Adresse bei
der Sächsischen Tierseuchenkas-
se autorisiert haben, erhalten
die Meldeaufforderung per E-
Mail.

Auf dem Tierbestandsmeldebo-
gen oder per Internet sind die
am Stichtag 1. Januar 2023 vor-
handenen Tiere zu melden. Sie
erhalten daraufhin Ende Februar
2023 Ihren Beitragsbescheid.

Ihre Pflicht zur Meldung begrün-
det sich auf § 23 Abs. 5 des Säch-
sischen Ausführungsgesetzes
zum Tiergesundheitsgesetz
(SächsAGTierGesG) in Verbin-

dung mit der Beitragssatzung
der Sächsischen Tierseuchenkas-
se, unabhängig davon, ob Sie
Tiere im landwirtschaftlichen
Bereich oder zu privaten Zwe-
cken halten.
Darüber hinaus möchten wir Sie
auf Ihre Meldepflicht bei dem
für Sie zuständigen Veterinär-
amt hinweisen.

Bitte unbedingt beachten:
QR-Code Neuanmeldung
Auf unserer Internetseite erhal-
ten Sie weitere Informationen
zur Melde- und Beitragspflicht,
zu Beihilfen der Sächsischen
Tierseuchenkasse sowie über

die Tiergesundheitsdienste. Zu-
dem können Sie, als gemeldete
Tierhalterin oder gemeldeter
Tierhalter u. a. Ihr Beitragskonto
(gemeldeter Tierbestand der
letzten 3 Jahre), erhaltene Bei-
hilfen, Befunde sowie eine Über-
sicht über Ihre bei der Tierkör-
perbeseitigungsanstalt entsorg-
ten Tiere einsehen.

Sächsische Tierseuchenkasse
Anstalt des öffentlichen Rechts
Löwenstr. 7a,
01099 Dresden
Tel: 0351 / 80608-30
E-Mail: beitrag@tsk-sachsen.de
Internet: www.tsk-sachsen.de

Bekanntmachung der Sächsischen Tierseuchenkasse
- Anstalt des öffentlichen Rechts -

Hinweis

Nach § 4 Abs. 4 S. 1 SächsGemO gelten Satzungen, die
unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten der SächsGemO zustande gekommen sind, ein Jahr
nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an als gültig
zustande gekommen.

Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft

erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die

Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung
verletzt worden sind,

3. der Oberbürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs.
2 SächsGemO wegen Gesetzeswidrigkeit wider-

sprochen hat,
4. vor Ablauf der im § 4 Abs. 4 S. 1 SächsGemO genann-

ten Frist
- die Rechtsaufsichtbehörde den Beschluss beanstan-

det hat oder

Ist eine Verletzung nach den Ziffern 3 oder 4 geltend ge-
macht worden, so kann auch nach Ablauf, der in § 4 Abs.
4 S. 1 SächsGemO genannten Frist jedermann diese Ver-
letzung geltend machen.

Anlage zu § 4 der Satzung der Stadt Meißen über die Er-
hebung eines Elternbeitrages und weiteren Entgelten
für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtun-
gen und in Kindertagespflege

Elternbeiträge

a) für Krippenkinder

durchschnittliche Personal- und Sachkosten pro Platz
und Monat: 1.300,05 Euro

Elternbeitrag 20,951% der durchschnittlichen Personal-
und Sachkosten

Betreuung bis zu 4,5 Stunden

Betreuung bis zu 6 Stunden

Betreuung bis zu 7,5 Stunden

Betreuung bis zu 9 Stunden

Betreuung bis zu 10 Stunden

Betreuung bis zu 11 Stunden

b) für Kindergartenkinder

durchschnittliche Personal- und Sachkosten pro Platz
und Monat: 541,69 Euro

Elternbeitrag 29,928% der durchschnittlichen Personal-
und Sachkosten

Betreuung bis zu 4,5 Stunden

Betreuung bis zu 6 Stunden

Betreuung bis zu 7,5 Stunden

Betreuung bis zu 9 Stunden

Betreuung bis zu 10 Stunden

Betreuung bis zu 11 Stunden

Fortsetzung Seite 9

Elternbeitrag
Familie

Elternbeitrag
alleinerziehend

1. Kind 181,58 € 170,38 €
2. Kind 139,58 € 125,58 €
ab 3. Kind beitragsfrei beitragsfrei

Elternbeitrag
Familie

Elternbeitrag
alleinerziehend

1. Kind 136,19 € 127,79 €
2. Kind 104,69 € 94,19 €
ab 3. Kind beitragsfrei beitragsfrei

Elternbeitrag
Familie

Elternbeitrag
alleinerziehend

1. Kind 226,98 € 212,98 €
2. Kind 174,48 € 156,98 €
ab 3. Kind beitragsfrei beitragsfrei

Elternbeitrag
Familie

Elternbeitrag
alleinerziehend

1. Kind 272,37 € 255,57 €
2. Kind 209,37 € 188,37 €
ab 3. Kind beitragsfrei beitragsfrei

Elternbeitrag
Familie

Elternbeitrag
alleinerziehend

1. Kind 302,63 € 283,96 €
2. Kind 232,63 € 209,30 €
ab 3. Kind beitragsfrei beitragsfrei

Elternbeitrag
Familie

Elternbeitrag
alleinerziehend

1. Kind 332,90 € 312,37 €
2. Kind 255,90 € 230,23 €
ab 3. Kind beitragsfrei beitragsfrei

Elternbeitrag
Familie

Elternbeitrag
alleinerziehend

1. Kind 135,10 € 127,60 €
2. Kind 107,10 € 99,10 €
ab 3. Kind beitragsfrei beitragsfrei

Elternbeitrag
Familie

Elternbeitrag
alleinerziehend

1. Kind 81,06 € 76,56 €
2. Kind 64,26 € 59,46 €
ab 3. Kind beitragsfrei beitragsfrei

Elternbeitrag
Familie

Elternbeitrag
alleinerziehend

1. Kind 162,12 € 153,12 €
2. Kind 128,52 € 118,92 €
ab 3. Kind beitragsfrei beitragsfrei

Elternbeitrag
Familie

Elternbeitrag
alleinerziehend

1. Kind 180,13 € 170,13 €
2. Kind 142,80 € 132,13 €
ab 3. Kind beitragsfrei beitragsfrei

Elternbeitrag
Familie

Elternbeitrag
alleinerziehend

1. Kind 108,08 € 102,08 €
2. Kind 85,68 € 79,28 €
ab 3. Kind beitragsfrei beitragsfrei

Elternbeitrag
Familie

Elternbeitrag
alleinerziehend

1. Kind 198,15 € 187,15 €
2. Kind 157,08 € 145,35 €
ab 3. Kind beitragsfrei beitragsfrei



Amtliches 11
Meißner Amtsblatt | 12/2022 | 21. Dezember 2022

Aufgrund von § 2 Abs. 2 in Ver-
bindung mit §§ 13 Abs. 2 Buch-
stabe a und 43 der Kirchgemein-
deordnung der Ev.-Luth. Landes-
kirche Sachsens (KGO) vom 13.
April 1983 (Amtsblatt Seite A 33
in der jeweils geltenden Fas-
sung) und § 12 Absatz 1 der
Rechtsverordnung über das
kirchliche Friedhofswesen in der
Evangelisch-Lutherischen Lan-
deskirche Sachsens (Friedhofs-
verordnung - FriedhVO) vom 9.
Mai 1995 hat die Ev.-Luth. Kirch-
gemeinde St. Afra Meißen die
folgende Gebührenordnung für
ihre Friedhöfe beschlossen:

§ 1 Allgemeines
Für die Benutzung des Friedho-
fes und seiner Einrichtungen so-
wie für sonstige in § 8 aufge-
führte Leistungen der Friedhofs-
verwaltung werden Gebühren
nach Maßgabe dieser Gebühren-
ordnung erhoben.

§ 2 Gebührenschuldner
(1) Gebührenschuldner der Be-
nutzungsgebühr ist
1. wer die Bestattung oder sons-
tige gebührenpflichtige Leis-
tung nach dieser Ordnung bean-
tragt oder durch ihm zurechen-
bares Verhalten ausgelöst hat
2. wer das Nutzungsrecht an ei-
ner Grabstätte erworben oder
verlängert hat
3. wer die Gebührenschuld ge-
genüber der Friedhofsverwal-
tung durch schriftliche Erklä-
rung übernommen hat oder wer
für die Gebührenschuld eines
anderen kraft Gesetzes haftet.
(2) Gebührenschuldner der Ver-
waltungsgebühr ist
1. wer die Verwaltungshandlung
veranlasst oder in wessen Inte-
resse sie vorgenommen wird
2. wer die Gebührenschuld ge-
genüber der Friedhofsverwal-
tung durch schriftliche Erklä-
rung übernommen hat oder wer
für die Gebührenschuld eines
anderen kraft Gesetzes haftet.
(3) Mehrere Gebührenschuldner
sind Gesamtschuldner.

§ 3 Entstehen der Gebühren-
schuld
Die Gebührenschuld entsteht
- für Benutzungsgebühren mit
der Inanspruchnahme der jewei-
ligen gebührenpflichtigen Leis-
tung
- für Grabnutzungsgebühren
sowie Friedhofsunterhaltungs-
gebühren mit der Verleihung
des Nutzungsrechtes für die ge-
samte Nutzungsdauer der Grab-
stätte oder mit der Festlegung
der Verlängerung des Nutzungs-
rechtes für den Zeitraum der ge-
samten Verlängerung der Grab-
stätte
- für Bestattungsgebühren mit
der Bestattung
- für Verwaltungsgebühren mit
der Vornahme der Verwaltungs-
handlung.

§ 4 Festsetzung und Fälligkeit
(1) Die Gebühren werden nach
Bekanntgabe des schriftlichen
Gebührenbescheids fällig und
sind innerhalb der dort angege-
benen Zahlungsfrist an die
Friedhofskasse zu entrichten.
(2) Vor Zahlung der Gebühren
oder Leistung entsprechender
Sicherheiten können Bestattun-
gen nicht verlangt werden.
(3) Nutzungsgebühren sowie
Gebühren für Gemeinschafts-
gräber werden für die gesamte
Nutzungszeit im Voraus erho-
ben.
(4) Die Friedhofsunterhal-
tungsgebühr wird jährlich fest-
gesetzt. Sie ist bis zum 30.06.
des jeweiligen Erhebungsjahres
fällig.

§ 5 Mahnung und Vollstre-
ckung rückständiger Gebüh-
ren
(1) Für schriftliche Mahnungen
ist der dafür anfallende Auf-
wand durch den Gebühren-
schuldner zu erstatten.
(2) Rückständige Gebühren
werden im Verwaltungszwangs-
verfahren eingezogen. Die Kos-
ten der Vollstreckung hat der
Vollstreckungsschuldner zu tra-
gen.

§ 6 Stundung und Erlass von
Gebühren
Die Gebühren können im Einzel-
fall aus Billigkeitsgründen we-
gen persönlicher oder sachlicher
Härten gestundet sowie ganz
oder teilweise erlassen werden.

§ 7 Gebührentarif
A. Benutzungsgebühren
I. Gebühren für die Verleihung
von Nutzungsrechten an
Grabstätten

1. Reihengrabstätten
1.1 für Verstorbene vor Vollen-

dung des 2. Lebensjahres
(Ruhezeit 10 Jahre)

370,00 Euro
1.2 für Verstorbene ab Vollen-

dung des 2. Lebensjahres
(Ruhezeit 20 Jahre)

740,00 Euro
2. Wahlgrabstätten (Nutzungs-

zeit 20 Jahre)
2.1 für Sargbestattungen
2.1.1 Einzelstelle 900,00 Euro
2.1.2 Doppelstelle

1.800,00 Euro
2.2 für Urnenbeisetzungen
2.2.1 Einzelstelle (max. 2 Urnen)

900,00 Euro
2.2.2 Doppelstelle (max. 4 Ur-

nen) 1.800,00 Euro
2.3 für Urnennischen (Columba-

rium)
2.3.1 Einzelstelle (2er-Nische)

1.300,00 Euro
2.3.2 Doppelstelle (4er-Nische)

2.600,00 Euro
2.4 Gebühr für eine Verlänge-

rung des Nutzungsrechts an
Wahlgrabstätten (Verlänge-
rungsgebühr) pro Jahr für
Grabstätten

nach 2.1.1 45,00 Euro
nach 2.1.2 90,00 Euro
nach 2.2.1 45,00 Euro
nach 2.2.2 90,00 Euro
nach 2.3.1 65,00 Euro
nach 2.3.2 130,00 Euro

II. Gebühren für die Bestat-
tung: (Verwaltungs- und Orga-
nisationsaufwand im Zusam-
menhang mit der Bestattung,
Aufwand für Grabherstellung
etc.)
1.1 Sargbestattung (Verstorbe-

ne bis 2 Jahre) 370,00 Euro

1.2 Sargbestattung (Verstorbe-
ne ab 2 Jahre) 720,00 Euro

1.3 Urnenbeisetzung
280,00 Euro

III. Umbettungen, Ausbettun-
gen
Bei Umbettungen und Ausbet-
tungen wird nach § 8 verfahren.

IV. Friedhofsunterhaltungsge-
bühr
Zur Finanzierung der Kosten für
die laufende Unterhaltung der
allgemeinen Friedhofsanlage
wird von allen Nutzungsberech-
tigten (Inhabern eines Grabnut-
zungsrechts) auf Dauer des Nut-
zungsrechtes eine jährliche
Friedhofsunterhaltungsgebühr
pro Grablager erhoben. Die Hö-
he der jährlichen Friedhofsun-
terhaltungsgebühr beträgt
26,00 Euro pro Grablager.

V. Gebühr für die Benutzung
der Friedhofskapelle / Mar-
tinskapelle
Gebühr für die Benutzung der
Friedhofskapelle / Martinskapel-
le, pro Benutzung 220,00 Euro

VI. Gebühr für Gemeinschafts-
anlagen
Die Gebühr enthält die Nut-
zungs-, Friedhofsunterhaltungs-
und Urnenbeisetzungsgebühr
sowie die Kosten für Grabmal,
Erstherrichtung, laufende Unter-
haltung und Beräumung für die
Dauer der Ruhezeit (20 Jahre).
1. Gemeinschaftseinzelgräber

(einheitlich gestaltete Reihen-
gräber) für Urnenbeisetzung

3.270,00 Euro
2. Urnengemeinschaftsanlage,

pro Beisetzung 3.435,00 Euro
3. Urnengemeinschaftsnische,

pro Beisetzung 2.075,00 Euro
4. einheitlich gestaltete Wahl-

grabstätten für Urnenbeiset-
zungen (max. zwei Urnen), bei
Erstbeisetzung 3.810,00 Euro

B. Verwaltungsgebühren
1. Genehmigung für die Errich-

tung eines Grabmals sowie an-
derer baulicher Anlagen (z. B.
Einfassungen) 45,00 Euro

2. Genehmigung für die Verän-
derung eines Grabmales oder
der Ergänzung von Inschriften
oder anderer baulicher Maß-
nahmen 22,50 Euro

3. Erteilung einer Berechti-
gungskarte an einen Gewer-
betreibenden 45,00 Euro

4. Zweitausfertigung von Be-
scheinigungen der Friedhofs-
verwaltung 17,00 Euro

5. Umschreibung von Nutzungs-
rechten 17,00 Euro

6. Mahngebühr 8,00 Euro

§ 8 Besondere zusätzliche
Leistungen
Besondere zusätzliche Leistun-
gen oder Kosten, für die kein
Gebührentarif vorgesehen ist,
werden von der Friedhofsver-
waltung nach dem jeweiligen
Aufwand berechnet.

§ 9 Öffentliche Bekanntma-
chungen
(1) Diese Friedhofsgebühren-
ordnung und alle Änderungen
hierzu bedürfen zu ihrer Gültig-
keit der öffentlichen Bekannt-
machung.
(2) Öffentliche Bekanntma-
chungen erfolgen im vollen
Wortlaut im Amtsblatt der Stadt
Meißen.
(3) Die jeweils geltende Fas-
sung der Friedhofsgebührenord-
nung liegt zur Einsichtnahme in
der Friedhofsverwaltung aus.

§ 10 Inkrafttreten, Außer-
krafttreten
(1) Diese Friedhofsgebühren-
ordnung tritt nach der Bestäti-
gung durch das Ev.-Luth. Regio-
nalkirchenamt Dresden und
nach erfolgter Veröffentlichung
am 01.01.2023 in Kraft.
(2) Mit Inkrafttreten dieser
Friedhofsgebührenordnung tritt
die Friedhofsgebührenordnung
vom 02.10.2019 außer Kraft.

Meißen, den 2. November 2022
gez. Uwe Haubold,
Evangelische Kirchgemeinde St.
Afra; Mitglied: Höhme

Friedhofsgebührenordnung (FriedhGO)
für die Friedhöfe der Ev.-Luth. Kirchgemeinde St. Afra Meißen

Ende November war es nach ei-
ner unendlich langen Pause wie-
der soweit – der deutsch-franzö-
sische Schüleraustausch wurde
fortgesetzt. Die Schüler des Be-
ruflichen Gymnasiums und die
Auszubildenden des BSZ Meißen
– Radebeul empfingen Schüler
aus Vitry-sur-Seine. Diese wohn-
ten in Gastfamilien und erlebten
mit ihren Gastgebern eine ereig-

nisreiche Woche. Die Austausch-
woche startete mit den Empfän-
gen beim Schulleiter Herrn Salo-
mon und beim Oberbürgermeis-
ter Herrn Raschke. Neben der
Besichtigung der Stadt Meißen
und ihrer Porzellanmanufaktur
besuchten die Schüler auch die
Städte Dresden und Berlin. In
Dresden waren es die Staatli-
chen Porzellansammlungen und

die Frauenkirche und in Berlin
die Bernauer Straße, die Reichs-
tagskuppel, das Brandenburger
Tor und der Spaziergang Unter
den Linden bis zum Alexander-
platz, welche die deutsch-fran-
zösische Gruppe faszinierten.
Gemeinsam mit den Gästen fei-
erten die gastgebenden Schüler
des BSZ Meißen – Radebeul den
Beginn der Adventszeit mit ei-

ner Weihnachtsfeier, bei wel-
cher es selbst gebackenen Plätz-
chen gab und auch der Weih-
nachtsmann mit kleinen Ge-
schenken vorbeischaute. Leider
viel zu schnell ging die Woche zu
Ende und bevor die deutsch-
französischen „Pärchen“ den Fa-
miliennachmittag am letzten zur
Verfügung stehenden Nachmit-
tag individuell gestalteten, fand

in der Aula des Berufsschulzen-
trums in der Goethestraße die
öffentliche Präsentation der
Austauschwoche, in der neben
all den genannten Ereignissen
auch Memoryspiele zum Thema
„Kulinarische Spezialitäten“ kre-
iert wurden, statt. Alle Schüler
freuen sich bereits auf den Ge-
genbesuch in Vitry-sur-Seine im
März. Beatrice Saske

Das BSZ Meißen – Radebeul unterhält seit 2011 partnerschaftliche Beziehungen
mit dem Gymnasium Lycée Adolphe Chérioux in Vitry-sur-Seine, der Partnerstadt.



Aus der Stadt / Sonstiges12
Meißner Amtsblatt | 12/2022 | 21.Dezember 2022

Mit der Bestätigung des Haus-
haltes am 7. Dezember 2022
gab der Meißner Stadtrat den
Startschuss für den Bürgerhaus-
halt 2023. Wie im vergangenen
Jahr, sind die Meißnerinnen und
Meißner aufgerufen, sich mit ih-
ren Ideen einzubringen.

Mitgestalten kann so einfach
sein.
Ein konkretes Projekt oder ein
beim Spaziergang entdeckter
Verbesserungsvorschlag können
Maßnahmen für den Bürger-
haushalt sein. Wichtig ist, dass
diese grundsätzlich vielen Men-
schen zugutekommen, realisier-
bar und bezahlbar sein müssen.
Insgesamt steht für den Bürger-
haushalt 2023 ein Budget von
28.100 Euro zur Verfügung. Vor-
schläge für den Bürgerhaushalt
können in der Zeit vom 19. De-
zember 2022 bis zum 28. Febru-
ar 2023 bei der Stadtverwaltung
per Vorschlagsformular, online
im Bürgerbeteiligungsportal,
per E-Mail an buergerhaus-
halt@stadt-meissen.de oder
auch persönlich eingereicht wer-

den.

Wer kann Vorschläge einrei-
chen?
Mitwirken können Bürgerinnen
und Bürger der Stadt Meißen.

Welche Regeln gibt es?
Jede Bürgerin und jeder Bürger
kann einen oder mehrere Vor-
schläge im Vorschlagszeitraum
einreichen. Später eingehende
Vorschläge verfallen. Es zählt
das Datum des Posteingangs.
Sie sollen grundsätzlich folgen-
de Voraussetzungen und Krite-
rien erfüllen:
p Der Vorschlag kommt vielen
Bürgerinnen und Bürgern zugu-
te.
p Der Vorschlag ist realisierbar
(rechtlich, technisch und zeit-
lich).
p Der Vorschlag ist bezahlbar
und (möglichst) ohne Folgekos-
ten.
p Es ist handelt sich nicht um ei-
nen reinen Vereinszuschuss
oder Ähnliches.

Beispiele für zulässige Vor-
schläge:
p Sitzgelegenheiten fürs Stadt-
gebiet (genaue Position)
p Aufstellen von Informations-
tafeln
p Durchführen eines Straßen-
festes
p Anschaffung eines weiteren
Spielgerätes für einen Spielplatz

Ein Vorschlag sollte konkret be-
schrieben sein und erkennen las-
sen, was, wo erreicht und reali-
siert werden soll. Anonym ein-
gereichte Vorschläge sind unzu-
lässig. Zur Einreichung der Ideen
können Bürgerinnen und Bürger
das Formular auf unserer Inter-
netseite oder den Link zum Bür-
gerbeteiligungsportal nutzen.

Weitere Informationen zum Bür-
gerhaushalt sowie zum Verfah-
ren sind auf der Internetseite
der Stadt Meißen unter
www.stadt-meissen.de zusam-
mengestellt. Sie sind eingela-
den, sich aktiv am Bürgerhaus-
halt zu beteiligen. Wir freuen
uns über Ihre Einreichungen.

Ihr Vorschlag für Meißen 2023!

Meißner Bürgerhaushalt geht in die zweite Runde

Zielsetzung Vorschlag:

Mein Vorschlag ist realisierbar und kommt vielen
Bürgern zugute. Mein Vorschlag ist kein reiner Ver-
einszuschuss. Mein Vorschlag bezieht sich auf das
Stadtgebiet Meißen.

Persönliche Daten:
Name, Vorname:

Anschrift:

Standort:

Meine Erreichbarkeit für Rückfragen:
Telefon: E-Mail:

Nach langer Bauzeit wurde An-
fang November die Stützmauer-
sanierung an der Straße Am
Lommatzscher Tor erfolgreich
abgeschlossen. Die Straße ist
nun für den Verkehr wieder frei-
gegeben.
Seit 2015 wurde das Stützbau-
werk in mehreren Bauabschnit-
ten instandgesetzt. Der jetzt fer-
tig gestellte vierte Abschnitt
war der letzte Teil des Vorha-
bens. Er umfasste die Instand-
setzung der Stützwandkappe so-
wie des Gehweges inklusive der
Geländer. Übrig sind lediglich
noch kleine Restleistungen, für
die keine Sperrung mehr not-
wendig ist.
Sowohl die Stiftung Soziale Pro-
jekte als auch das Krematorium
Meißen sind nun wieder pro-
blemlos über das Lommatzscher
Tor zu erreichen. Wichtig war
die Freigabe der Straße auch im
Hinblick auf anstehenden Bau-
maßnahmen an der Jahnastra-
ße.
Die Stadt Meißen dankt an die-
ser Stelle noch einmal allen be-
troffenen Bürgerinnen und Bür-
gern für ihre Geduld und ihr Ver-
ständnis.

Im Zuge der Bauarbeiten hatte
es verschiedene Herausforde-
rungen und unvorhersehbare
Verzögerungen gegeben. So
stellten die vorgefundenen Be-
dingungen rund um Baugrund
und Mauerkopfkonstruktion und
beengte Platzverhältnisse die
Bauleute ebenso vor Schwierig-
keiten wie Lieferengpässe beim
Stahl.
Nötig wurde die gesamte Bau-
maßahme, weil sich der Zustand
der Stützmauer als kritisch er-
wiesen hatte, eine Einschätzung,
die sich durch erste Tragfähig-
keitsuntersuchungen bestätigte.
Daraufhin wurde 2013 zunächst
eine Sanierungskonzeption er-
stellt. Schon damals zeichneten
sich hohe Kosten ab, weshalb
man sich für eine abschnittswei-
se Instandsetzung entschied.
Für alle vier Bauabschnitte wur-
den insgesamt rund 1,4 Mio. Eu-
ro investiert, damit die Straße
auch in den nächsten Jahrzehn-
ten sicher benutzbar bleibt.
Die Baumaßnahme wurde aus
dem Städtebauförderprogramm
von Bund und Ländern mit zwei
Dritteln der angefallenen Kos-
ten unterstützt.

Freie Fahrt am
Lommatzscher Tor

1. Verstellen Sie nie Fluchtwege
wie Fenster, Türen, Flure und
Treppen.

2. Feuerwerkskörper und Rake-
ten sind „Sprengstoff“. Lassen
Sie Jugendliche unter 18 Jah-
ren nicht damit hantieren.

3. Nur von der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prü-
fung zugelassene Feuerwerks-
körper verwenden. Diese sind
am Zulassungszeichen
,,BAM-P I“ oder „BAM-P II“ mit
einer darauffolgenden vier-
stelligen Ziffer zu erkennen.

4. Die Gebrauchsanweisung in
aller Ruhe und nicht erst kurz
vor zwölf lesen.

5. Mit wenigen Ausnahmen ist
eine Verwendung von Feuer-
werk in geschlossenen Räu-
men verboten.

6. Zünden Sie Feuerwerkskörper
nur dort, wo dies auch erlaubt
ist. Das Abbrennen der Böller
in unmittelbarer Nähe von Kir-
chen, Krankenhäusern, Kin-
der- und Altersheimen ist un-
tersagt.

7. Nehmen Sie nach dem Anzün-
den einen ausreichenden Si-
cherheitsabstand ein. Werfen
Sie Feuerwerkskörper und Ra-
keten nicht blindlings weg –
und zielen Sie niemals auf

Menschen. Zünden Sie nicht
gezündete Feuerwerkskörper
(Blindgänger) niemals noch
einmal.
8. Bewahren Sie Feuerwerkskör-
per so auf, dass keine Selbst-
entzündung möglich ist. Tra-
gen Sie Feuerwerk niemals am
Körper, etwa in Jacken- oder
Hosentaschen.

9. Schützen Sie Ihre Wohnung in
der Silvesternacht vor Brand-
gefahren. Entfernen Sie Mö-
bel, Hausrat und andere

brennbare Gegenstände von
Balkonen und Terrassen. Hal-
ten Sie Fenster und Türen ge-
schlossen.
10. Beugen Sie vor: Halten Sie
für den Brandfall ein Gefäß
mit Wasser griffbereit, denn
um ein Gefäß mit 10-12 Litern
Wasser zu füllen, benötigen
Sie ca. 1 Minute. Genau das
kann eine Minute zu spät sein.

11. Alarmieren Sie bei Feuer so
fort die Feuerwehr, Notruf

112, bewahren Sie Ruhe, ver-
lassen Sie den Brandraum und
schließen die Tür. Weisen Sie
die Feuerwehrkräfte ein !!
Die Feuerwehr Meißen
wünscht einen schönen Jah-
reswechsel und alles Gute für
das Jahr 2023!

Die Feuerwehr formiert
Die Feuerwehr Meißen gibt wichtige Brand-

schutztipps für Silvester

Werden Sie Mitgestalter Ihrer
Stadt! Ihnen stehen 2023 insge-
samt 28.100 Euro im Bürger-
haushalt der Stadt Meißen zur
Verfügung.
Reichen Sie Ihre Ideen in dem
Zeitraum vom 17.12.2022 bis
zum 28.02.2023 bei uns ein. Das
ausgefüllte Formular senden Sie

uns bitte per E-Mail an buerger-
haushalt@stadt-meissen.de
oder postalisch an:
Stadtverwaltung Meißen
Stichwort „Bürgerhaushalt“
Markt 1
01662 Meißen.
Sie können Ihren Vorschlag auch
über das Bürgerbeteiligungspor-

tal unter https://mitden-
ken.sachsen.de/1032560 online
einreichen.
Mit Abgabe des Formulars willi-
gen Sie in die Datenschutzbe-
stimmungen der Stadtverwal-
tung Meißen ein. Die Daten-
schutzerklärung finden Sie auf
www.stadt-meissen.de.
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Meißen kann für das Vorhaben
„Erneuerung der Laufsportbahn
im Stadion Heiliger Grund“ mit
einer 90-prozentigen Förderung
aus dem Bund-Länder-Pro-
gramm „Investitionspakt Sport-
stätten“ rechnen. Das teilte das
Sächsische Staatsministerium
für Regionalentwicklung Anfang
Dezember mit. Rund eine Milli-
on Euro will die Stadt Meißen
insgesamt in die Maßnahme in-

vestieren.
Die Sanierung der Laufbahn ist
für Bürgermeister Markus Ren-
ner eine Herzensangelegenheit:
„Wir freuen uns riesig über die
Förderung. Die Laufbahn war
bislang als solche kaum wahr-
nehmbar. Die Sportlerinnen und
Sportler haben diesen Missstand
seit Jahren angeprangert. Nun
kann er nicht nur behoben wer-
den, sondern wir können eine

komplett neue Anlage für die
Meißner Leichtathletik schaf-
fen.“ Auch Schülerinnen und
Schüler werden die Bahn künftig
nutzen können.
Der Bürgermeister selbst hatte
sich bereits seit einiger Zeit um
Fördermöglichkeiten für die
Laufbahn bemüht.
Mit dem Programm „Investiti-
onspakt Sportstätten“ war eine
passende Lösung gefunden und

das Amt für Stadtplanung- und
Entwicklung beantragte kurzfris-
tig die Förderung. „Was für ein
schöner Erfolg für Meißen“, so
der Bürgermeister zur Zusage.
In der Meldung des Ministeriums
heißt es unter anderem: „Das
Bund-Länder-Programm „Inves-
titionspakt Sportstätten“ wurde
im Jahr 2020 durch den Bund als
Fördermöglichkeit für die Sanie-
rung von Sportanlagen in Gebie-

ten der Städtebauförderung
neu aufgelegt. Damit wurden
zusätzliche Anreize geschaffen,
um den gravierenden Erneue-
rungsbedarf bei Sportstätten
voranzubringen. Das Programm
zielt darauf ab, die öffentliche
soziale Infrastruktur durch intak-
te Sportstätten zu stärken und
Orte des Miteinanders zu schaf-
fen.“

Neue Laufbahn für das Stadion Heiliger Grund
Meißen profitiert von Bund-Länder-Programm zur Sportstättenförderung

Mit Sanierung und Umbau der
Görnischen Gasse 38 hatte sich
Holger Metzig keine leichte Auf-
gabe auferlegt. Nun hat ihn die
AG Historische Städte für das
gelungene Bauvorhaben aber
auch für sein großes Engage-
ment zur Belebung der Görni-
schen Gasse mit dem Bauher-
renpreis der Stadt Meißen ge-
würdigt.
Das Gebäude Nummer 38 wurde
vermutlich um 1585 als Hand-
werkerhaus unweit der im Wes-
ten der Stadt liegenden Stadt-
toranlage Görnisches Tor errich-
tet und zählt zu den ältesten
Häusern Meißens. Das Haus wur-
de um 1789 mehrfach grundle-
gend umgebaut und erweitert,
teils jedoch mit wenig stati-
schem Sachverständnis.
Ab Mitte des letzten Jahrhun-
derts machten neben der unsi-
cheren Gründung auch man-
gelnde Wartung und fehlende
Instandsetzungskapazitäten
dem Haus zu schaffen. Eine Not-
sicherung musste retten, was zu
retten war, die zerstörten Holz-
konstruktionen mussten rückge-
baut und konstruktiv proviso-
risch ersetzt werden.
Metzig investierte viele Jahre
und viel Leidenschaft in Rettung
und Erhalt des Baudenkmals.
Sein Ziel: In enger Abstimmung
mit dem Denkmalamt den
größtmöglichen Anteil der noch
erhaltenswerten Bausubstanz
einbeziehen. Das ist auf wunder-
bare Weise gelungen. Über eine
Bestandstreppe wurden die Kel-
lerräume in die Wohnfunktions-
lösung im Erdgeschoss einbezo-
gen. Die zur Straße zeigende
kunstvolle Fachwerkfassade im
Obergeschoss konnte auf
Grundlage von einigen wenigen
historischen Befunden rekon-
struiert – und Teile des histori-
schen Dachstuhles konnten auf-
gearbeitet und wieder einge-
baut werden.

„Nach langen Jahren im „Dorn-
röschenschlaf“ zeigt sich die
Görnische Gasse heute mit ihren
fast vollzählig sanierten Hand-
werkerhäusern, zahlreichen Ate-
liers und (Porzellan)Kunst im öf-
fentlichem Raum als echter Tou-
ristenmagnet und beliebter
Wohnort“, so Oberbürgermeis-
ter Olaf Raschke, der die Preise
heute im Rahmen des Stadtent-
wicklungsausschusses gemein-
sam mit Baudezernent Albrecht
Herrmann überreichte. „Das ist
ganz wesentlich auch dem Enga-
gement von Holger Metzig und
seinen Mitstreitern zu verdan-
ken.“
Mit einer Anerkennung gewür-
digt, wurde das Sanierungsvor-
haben von Paula und Christian
Knobloch in der Görnischen
Gasse Nr. 11. Die Vorläufer des
Bauwerks aus dem Jahre 1820

lassen sich bis ins 14. Jahrhun-
dert zurückverfolgen, alleine
das zeigt die historische Bedeu-
tung des Ortes. Das heutige Ge-
bäude besticht durch seine Ur-
sprünglichkeit. Das steinerne
Treppenhaus, die steinernen
Türgewände im Erdgeschoss
und die komplette Raumstruk-
tur mit vielen Farbfassungen
und baulichen Details sind erhal-
ten geblieben.
Die Sanierung erfolgte in aller
Bescheidenheit, aber mit viel
Liebe und tollen Ergebnissen:
Entstanden ist Platz für privaten
Wohnraum sowie für zwei künf-
tige Ferienwohnungen im ers-
ten Obergeschoss. Der Hof hat
sich in eine grüne Oase verwan-
delt.
Ebenfalls eine Anerkennung er-
hielten Carla Schmitz-Flöder und
Dr. Matthias Pohl, die das Ju-

gendstilhaus in der Gerber-
gasse 13 mit einem Anbau ver-
sehen und so die Baulücke mit
der Nummer 14 geschlossen ha-
ben. Hier entstanden trotz star-
ker Schäden aus vergangenen
Hochwassern innovative, barrie-
refreie Wohnungen mit Aufzug,
Stellplatz und großen Balkonen.
Für Meißen bedeutet die gelun-
gene Sanierung eine Aufwer-
tung des Wohnstandortes und
eine funktionale Stärkung der
Altstadt.

Hintergrund:

Die Arbeitsgemeinschaft Histori-
sche Städte hat 2022 zum sie-
benten Mal einen Bauherren-
preis für „Hervorragende Sanie-
rung oder Neubau im histori-
schen Stadtkern in den Mit-
gliedsstädten“ ausgelobt.

Nach einer Vorauswahl in der
Stadt Meißen wurden drei aus-
gewählte Arbeiten zur Beurtei-
lung und Preisvergabe im Rah-
men der Herbstsitzung in Stral-
sund eingereicht. Dort ent-
schied ein Bewertungsgremium
aus den Leiterinnen und Leitern
der Bauressorts der Mitglieds-
städte über die Preisvergabe.
Vergeben wurden ein Bauher-
renpreis und zwei Anerkennun-
gen je Mitgliedsstadt in der AG.
Die jeweiligen Preisträgerinnen
oder Preisträger erhalten neben
dem Preisgeld in Höhe von 1500
Euro eine Bronzeplakette der
Arbeitsgemeinschaft Historische
Städte, die außen am Gebäude
angebracht wird. Die Anerken-
nungen sind mit je 500 Euro do-
tiert.

Bauherrenpreis der AG Historische Städte
Der Preisträger half der Görnischen Gasse wieder ins Glanzlicht

v.l.: Oberbürgermeister Olaf Raschke, Preisträger Holger Metzig, Paula und Dr. Christian Knobloch, Carla Schmitz-Flöder und Baudezer-
nent Albrecht Herrmann. Foto: Stadt Meißen



Den ersten Wintereinbruch
2022/23 haben wir rechtzeitig in
der Adventszeit erlebt. Und mit
den frostigen Temperaturen
draußen wächst natürlich das
Bedürfnis nach Wärme. Denn
die Kälte sorgt nicht nur für rote
Nasen, sondern auch für so man-
che hartnäckige Erkältung. Da
ist ein Besuch in der Sauna im
Meißner Freizeitbad Wellenspiel
genau das Richtige - Seele und
Geist können hier in der wohlig-
warmen Luft entspannen.
Die großzügige Saunalandschaft
im Wellenspiel bietet Saunagän-
gern eine große Abwechslung.
Besucher finden hier eine finni-
sche Sauna, ein Natursaunarium,
eine Blockhaussauna und eine
Panoramasauna nach finni-
schem Vorbild, ein Tepidarium
(Kräutersauna) sowie ein römi-
sches Dampfbad. Außerdem
gibt es zwei Erlebnisduschen, ei-
nen großzügigen Saunagarten
und ein Außenschwimmbecken.
Natürlich ist auch der „normale“
Bade- und Freizeitbereich im
„Wellenspiel“ eine Einladung
wert. Und wer noch keine Idee
für ein Geschenk zu Weihnach-

ten hat, dem kann geholfen
werden. Und zwar mit dem Gut-
schein für die Einrichtung als
perfektes Geschenk. Er ist ab so-
fort im Online-Gutschein-Shop
des Freizeitbades erhältlich.
Auch zu den Feiertagen wird das

Wellenspiel geöffnet sein. Am
24. und 31. Dezember von 9 bis
13 Uhr, am 1. Januar von 17 bis
22 Uhr. Lediglich am 1. Weih-
nachtsfeiertag bleibt die Einrich-
tung geschlossen. Vom 26. bis
30. Dezember ist wie gewohnt

von 10 bis 22 Uhr geöffnet.
Die Mitarbeiter des Wellenspiels
wünschen allen Gästen und
Freunden ein Frohes Weih-
nachtsfest, erholsame Tage bis
zum Jahreswechsel und ein ge-
sundes neues Jahr 2023.

Das perfekte Geschenk vom Wellenspiel
Wie wär’s mit einem Gutschein für Sauna und Bad? Am 6. Januar findet die nächste Mitternachtssauna statt.

Das Wellenspiel ist nicht nur aus luftiger Höhe beeindruckend. Foto: Wellenspiel Meißen

Anzeige
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Mitternachtssauna: Sie
findet immer am ersten
Freitag eines Monats statt
- die nächste also am 6. Ja-
nuar 2023. Motto: „Mär-
chensauna“. Angeboten
werden unter anderem
themenbezogene Erlebnis-
aufgüsse und ein kleiner
Mitternachtssnack. Karten
im Vorverkauf 27,50 Euro,
Abendkasse 30 Euro.
Die Tickets sind auch on-
line buchbar!

Ein Hinweis noch in eige-
ner Sache: Das Wellen-
spiel sucht engagierte Mit-
arbeiter in mehreren Be-
reichen. Auf der Homepa-
ge finden Interessenten
die entsprechenden Stel-
lenangebote.

Mehr Informationen:
www.wellenspiel.de

Aktuelle
Informationen
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Seniorentelefon
Meißen

467 462
Jeden Donnerstag,

10 bis 12 Uhr,
erreichen Sie einen
Ansprechpartner.

Am Donnerstag, den 5. Januar,
10 bis 12 Uhr, findet im Rat-
haus, Markt 1, 1. OG, Zi. 103 die
Seniorensprechstunde statt.
Nach vorheriger Anmeldung un-
ter Tel. 03521 467481 besteht
zugleich in der Zeit von 10 bis
11 Uhr die Möglichkeit, mit der
Meißner Bürgerpolizistin ins Ge-
spräch zu kommen.

Senioren-
sprechstunde

Die Sprechstunden des WEISSEN
RING finden in den Räumlichkei-
ten der Verbraucherzentrale
Sachsen, Gerbergasse 5, 01662
Meißen statt. Am 3. Mittwoch
des Monats von 15 bis 18 Uhr
sind die Beraterinnen und Bera-
ter für Betroffene da. Termine
erfolgen nach Vereinbarung.
Kontakt kann über die Außen-
stellenleitung unter
0151/55164672, das Landesbü-
ro in Dresden über 0351 - 850
74496 oder die Internetseite un-
ter www.meissen-radebeul-
sachsen.weisser-ring.de aufge-
nommen werden.

Opferberatung

Friedensrichter Tino Schwarze
bzw. seine Vertreterin Michaela
Kluge sind jeden zweiten Freitag
im Monat von 18 bis 19 Uhr im
Konferenzraum Rote Schule,

Schulplatz 5 für Sie da. Telefon
in der Sprechzeit: 0174/
6084257. Anmeldungen bitte
an: post@friedensrichter-meis-
sen.de

Sprechstunde des Friedensrichters

Notrufe und Info-Telefone

Zentrale Notrufnummer
Rettungsdienst/Erste Hilfe/Feuerwehr 112
Polizei 110
Polizeirevier Meißen 03521 4720

Ärztebereitschaft 116 117
Giftnotruf 0361 - 730 730

Elterntelefon 0800 - 111 05 50

Krankenhaus Meißen 03521 - 7430

Störnummer Stadtwerke (MSW) 0800 3738611 oder -12
Sperr-Notruf EC-/Kreditkarten 116 116

Telefon-Seelsorge 0800 1110111 oder -222

Eine Rentenberatung bzw. Hilfe
bei der Rentenantragstellung
gewähren in Meißen folgende
Stellen (Auswahl):

Versicherungsamt:
Nicole Thumser
Besucheranschrift: Landratsamt
Meißen, Kreissozialamt/Versi-
cherungsamt, Loosestr. 17/19,
01662 Meißen
Termine: nach Vereinbarung un-
ter 03521-725 3127

Deutsche Rentenversicherung
Bund:
Hannelore Hunold
Ort: Schloßberg 9, 01662 Mei-

ßen, Zi. 014
Termine: nach persönlicher
Übereinkunft
Anmeldung: Hannelore Hunold,
Winzerstraße 3A, 01445 Rade-
beul, Terminvereinbarung
Mo bis Mi 9 bis 15 Uhr, Tel.
0151-1164 6340

Versicherungsberaterin für
den Landkreis Meißen:
Sibylle Neubert
Ort: nach persönlicher Überein-
kunft
Termine: jeden Donnerstag,
17.30 Uhr bis 19.30 Uhr
Anmeldung (nur telefonisch):
035243-50907

Aktuelles zur Rentenberatung
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Wir kaufen

Wohnmobile+Wohnwagen

www.wm-aw.de

03944-36160

Meißen Nossener Str. 38 0 35 21 /45 20 77
Krematorium Durchwahl 0 35 21 /45 31 39
Nossen Bahnhofstr. 15 03 52 42 /7 10 06
Weinböhla Hauptstr. 15 03 52 43 /3 29 63
Radebeul Meißner Str. 134 03 51 /8 95 19 17
Riesa (Weida) Stendaler Str. 20 0 35 25 /73 73 30
Großenhain Neumarkt 15 0 35 22 /50 91 01

Städtisches Bestattungswesen Meißen GmbH

KREMATORIUM ... die Bestattungsgemeinschaft

www.krematorium-meissen.de

Ihre Aufgaben, Ihr Profil, Ihre Benefits ...

Alle Infos unter:

www.meinreisebuero24.com/reiseland/career

Chance ergreifen, jetzt bewerben und Benefits sichern!

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Frau Gabriele Kraus

unter Tel.: 040 27842347.

Reiseland Holding GmbH

Kleine Grottenau 1

86150 Augsburg

Tel.: 040 27842345

www.reiseland.de

REISEEXPERTEN (M/W/D)
für unser Büro in Meissen gesucht!

WIR SUCHEN SIE als

Quereinsteiger
Produktion
– direkt vor Ihrer Haustür.

Weitere Job-Angebote unter
www.druckerei-vetters.de
– oder scannen Sie den QR-Code!

m/w/d

Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns:
»» per E-Mail an: bewerbung@druckerei-vetters.de
»» per Post an: Druckerei Vetters GmbH & Co. KG,

Gutenbergstraße 2, 01471 Radeburg
»» Telefon 035208 859-0

Rat und Hilfe BEI EINEM STERBEFALL
gewährt Ihnen BESTATTUNGSWESEN

Rolf Beuhne
Hauptstraße 31 • 01640 Coswig
Telefon (0 35 23) 7 57 76 • Fax (0 35 23) 70 00 50
•Durchführung von Erd- und Feuerbestattungen
• Lieferung von Särgen und Sargausstattungen
•Überführungen innerhalb und außerhalb des Stadtgebietes
• Erledigung sämtlicher Formalitäten
• Tag- und Nacht-Bereitschaft

IHRE ANSPRECHPARTNER FÜR DAS
AMTSBLATT ERREICHEN SIE UNTER:
Telefon(03521) 41 04 55 20
Telefax (03521) 41 04 55 22

E-Mail
tp.meissen@ddv-mediengruppe.de

Steinmetz P.Kaeßler
Günstige Grabmale

Fensterbänke · Treppen
August-Bebel-Str. 6 · 01662 Meißen

Tel. 0 35 21 - 73 32 87

seit 1919



Aus der Stadt16
Meißner Amtsblatt | 12/2022 | 21.Dezember 2022

Endlich darf auf der Großen
Bühne des Meißner Theaters
wieder gespielt, gestritten, ge-
liebt und gelitten, musiziert und
gelesen werden. Los geht es am
31. Dezember 2022 mit dem
rauschenden Silvesterkonzert
„Wiener Blut“ der Elblandphil-
harmonie - die „offizielle“ Wie-
dereröffnung des Theaters nach
einem Jahr Bauzeit.
Bereits jetzt im Advent konnte
die Theatercrew wieder einzie-
hen und zu einigen vorweih-
nachtlichen Veranstaltungen auf
der kleinen Bühne und im Foyer
einladen.
Oberbürgermeister Olaf Rasch-
ke begrüßte heute gemeinsam
mit Theater-Geschäftsführerin
Ann-Kristin Böhme die ersten
kleinen Besucherinnen und Be-
sucher zur Frühvorstellung des
Figurentheaters „Schneeflöck-
chen“: „Es ist ein gutes Gefühl,
die Kinder in einem umfassend
brandschutz- und haustechnisch
modernisierten Haus willkom-
men zu heißen und ihnen nun
wieder ein sicheres und schönes
Theatererlebnis bieten zu kön-
nen“, so der Oberbürgermeister.
Auch Ann-Kristin Böhme ist froh,
„ihr“ Theater wieder nutzen zu
können: „Mit unserer Reihe „Hin

& Weg“ unterschiedliche Orte
im ganzen Landkreis zu bespie-
len, war für uns eine spannende
Erfahrung. Trotzdem ist es nach
den vielen Unsicherheiten der
letzten Jahre wunderbar, jetzt in
der Adventszeit gewissermaßen
nachhause zu kommen – und un-
sere Gäste hier empfangen zu
können.“
Nach der pandemiebedingten
Schließung hatten bereits im Fe-
bruar 2022 die Bauarbeiten be-
gonnen. Im Zuge der Arbeiten
wurden unter anderem Anlagen
zur Entrauchung angebracht, die
Brandmeldeanlage und die Si-
cherheitsbeleuchtung erneuert
sowie fehlende Brandschutztü-
ren ergänzt.
Bühne, eiserner Vorhang und
Hinterbühne erhielten eine
neue Sprühflutanlage inklusive
entsprechendem Vorratsbehäl-
ter für das benötigte Löschwas-
ser. Selbst im Falle eines Strom-
ausfalls können die neuen
Sprüh- und Entrauchungsanla-
gen später über eine ebenfalls
neue Notstromanlage betrieben

werden.

Mehr Sicherheit und Komfort
Künftig wird der Theaterbesuch
nicht nur sicherer, sondern auch
rundum angenehmer für die
Gäste. Gleichzeitig sind Anlagen
wie etwa die erneuerte Saalbe-
leuchtung nun auch effizienter
und damit dauerhaft kostenspa-
render.
Eine Fußbodenheizung unter
der Saalbestuhlung bietet ange-
nehme Wärme an kalten Tagen.
Auch die Lüftungsanlagen im
Zuschauersaal wurden auf den
modernsten Stand gebracht. Für
besseres Klima im Raum sorgt
ein System mit sogenannter
adiabater Abluftbefeuchtung.
Ein anspruchsvolles Vorhaben,
denn für den Einbau der neuen
Raumlufttechnik musste die
Dachhaut an der Ostseite des
Theaters geöffnet und das
Dachgeschoss komplett ent-
kernt werden.
Anschließend wurde dort von
Außenwand zu Außenwand eine
Stahlkonstruktion eingebaut,

auf der die moderne Lüftungs-
anlage schließlich montiert wer-
den konnte. Auch neue Leitun-
gen und Kanäle für Medien und
Löschwasser wurden verlegt.
Schließlich erhielt der große
Saal noch einen neuen Bodenbe-
lag und eine frische Wandbe-
schichtung.
Circa 2,6 Mio. Euro investierte
die Stadt Meißen in das Vorha-
ben. Unterstützt wird sie dabei
mit rund 1,5 Mio. Euro durch die
Sächsische Aufbaubank SAB im
Fördergebiet „Historische Alt-
stadt“ sowie über die Bund-Län-
der-Programme „Historische Alt-
stadt“ und „Lebendige Zentren“.

Regionale Firmen amWerk
Bei den Arbeiten an dem Traditi-
onshaus waren vor allem Firmen
aus Meißen und der Region be-
teiligt, berichtet Planer Jürgen
Voigt aus Meißen.
Für die Elektroplanung zeichnet
die ETB Technisches Büro Kieß-
ling GmbH aus Meißen verant-
wortlich. Heizung, Lüftung und
Sanitär liegen in den Händen der

Klett Ingenieur GmbH, NL Mei-
ßen und die Tragwerksplanung
beim Ingenieurbüro Metzig aus
Meißen. Im Bereich Brandschutz
wurde das Büro Brandschutz
Thiele GmbH beauftragt, die
Stahlkonstruktionen stammen
von der Firma Stahlbau Heine
aus Riesa. Roh- und Trockenbau-
arbeiten führt die Firma Brumm
Bau aus.

Highlights der aktuellen
Spielzeit
Bereits in den ersten Monaten
des neuen Jahres dürfen sich die
Besucherinnen und Besucher
auf viele tolle Theatererlebnisse
freuen. So sind am 13. Januar
2023 die Landesbühnen mit
Heinrich von Kleists Lustspiel
„Der zerbrochene Krug“ zu Gast.
Am 15. Januar heißen die
Dresdner Salondamen das neue
Jahr auf gewohnt charmante
Weise willkommen. Kein Auge
dürfte trocken bleiben, wenn
Publikumsliebling Wladimir Ka-
miner am 27. Januar versucht
seiner Mutter die Absonderlich-
keiten der modernen Welt zu er-
klären.
Nicht verpassen sollte man Pop-
Poetin Mrs. Rockester. Sie wird
am 28. Januar gemeinsam mit
der Elblandphilharmonie das Pu-
blikum verzaubern. Musicalfans
sind dagegen am 10. Februar
herzlich zum Auftritt der legen-
dären Angelika Milster eingela-
den, die ein paar der schönsten
Stücke des Genres im Gepäck
hat.
Und wer eher die leisen Töne
mag, der dürfte am 24. März
beim Keimzeit-Akustik-Quintett
oder am 22. April beim Meißner
Liedermacher Gerhard Schöne
bestens aufgehoben sein.
Spielplan und Tickets auch un-
ter: https://www.theater-meis-
sen.de

Hin & zurück zur Weihnachtszeit
Das Theater Meißen kann in ein komplett brandschutzsaniertes Gebäude einziehen

Braucht viel Platz für viel Leis-
tung: die neue Entrauchungsan-
lage. Foto: Stadt Meißen

Kulturerlebnis komfortabel und sicher: der große Saal nach der Modernisierung. Foto: Stadt Meißen

FAHRZEUG NEUMANN

Wir wünschen ein frohes und besinnlichesWeihnachtsfest
sowie einen gutenRutsch in ein gesundesJahr 2023!


